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Unterrichtung
durchdie deutscheDelegation inder Versammlungder WesteuropÌischenUnion

ÏberdieTagungder Versammlungvom18.bis20.Mai1998 inParis

WaÈhrend des ersten Teils ihrer 44. Sitzungsperiode eroÈrterte die Ver-

sammlung der WesteuropaÈischen Union Berichte, behandelte die uÈb-

lichen geschaÈftsordnungsmaÈûigen VorgaÈnge und faûte BeschluÈsse, die

folgende Themen behandelten:

Bericht des Rates

± Ansprache des griechischen Ministers fuÈ r europaÈische Angelegen-

heiten Giorgos Papandreou

Fragen der Abg. Wolfgang Behrendt (S. 17) und Robert Antretter

(S. 18)

Politische Fragen

± Die Sicherheit in einem erweiterten Europa ± Antwort auf den Jahres-

bericht des Rates (Empfehlung 626 ± S. 16)

Rede des Abg. Robert Antretter als Berichterstatter (S. 12)

Reden der Abg. Dieter Schloten (S. 14) und Esat Kiratlioglu (S. 15)

± Die Beziehungen der WEU zu Ruûland (Empfehlung 630 ± S. 25)

Reden der Abg. Dieter Schloten (S. 24) und Robert Antretter (S. 25)

± Ansprache des PraÈsidenten der Versammlung Lluís María de Puig

± Ansprache des GeneralsekretaÈrs der WesteuropaÈischen Union, JoseÂ

Cutileiro

Frage des Abg. Wolfgang Behrendt (S. 18)

± Ansprache des italienischen MinisterpraÈsidenten Romano Prodi

Frage des Abg. Robert Antretter (S. 22)

± Ansprache des griechischen Verteidigungsministers Akis Tsohatzo-

poulos

Frage des Abg. Wolfgang Behrendt (S. 28)

± Ansprache des rumaÈnischen Verteidigungsministers Victor Babiuc



Verteidigungsfragen

± Europa und die Entwicklung der Lage auf dem Balkan

(Empfehlung 627 ± S. 19)

± Die PolizeikraÈfte der WEU ± Antwort auf den Jahresbericht des

Rates (Empfehlung 628 ± S. 21)

Haushalts- und Verwaltungsfragen

± Haushaltsentwurf fuÈ r die Ausgaben der Versammlung fuÈr das Haus-

haltsjahr 1998 (Stellungnahme 34 ± S. 27)

± Die Haushalte der ministeriellen Organe der WEU fuÈr das Haushalts-

jahr 1998 (Empfehlung 631 ± S. 27)

Technologie und Raumfahrt

± Die europaÈische Zusammenarbeit im Bereich der SeestreitkraÈfte ± Fre-

gattenprogramme ± (Empfehlung 629 ± S. 23)

Beziehungen zu den Parlamenten und der OÈ ffentlichkeit

± Die ZentraleuropaÈische Initiative (Richtlinie 104 ± S. 29)

± Die Versammlung der WEU und die parlamentarische Dimension der

europaÈischen Sicherheitspolitiken (Entschlieûung 100 ± S. 30 und

Richtlinie 105 ± S. 31)

GeschaÈftsordnungsfragen

± AÈ nderung des Wortlauts der Artikel 16, 35, 40 und 48 der GeschaÈfts-

ordnung der Versammlung ( Beschluû 21 ± S. 19)

Zum Ablauf der Tagung

An der Tagung nahmen neben den Delegierten aus den zehn WEU-Mit-

gliedslaÈndern, drei assoziierten MitgliedslaÈndern, fuÈnf Staaten mit Beob-

achterstatus und zehn assoziierten Partnerstaaten Abgeordnete aus Kroa-

tien, Mazedonien und Ruûland teil. Im Verlauf der Sitzung beschloû die

Versammlung einstimmig, vier Artikel der GeschaÈftsordnung zu aÈndern,

darunter eine Konkretisierung der Rechtsstellung der assoziierten Mit-

glieder sowie eine detailliertere Regelung der Stellung und Amtsdauer

des Greffiers. Am Ende der Sitzung dankte der PraÈsident der Versamm-

lung dem scheidenden Greffier, Henri Burgelin, der der Versammlung

uÈber 30 Jahre lang in verschiedenen Verwendungen wertvolle Dienste

geleistet habe.

Schwerpunkte der Beratungen

Der PraÈsident der Versammlung, Lluís María de Puig (Spanien), erin-

nerte in seiner EroÈffnungsansprache an den 50. Jahrestag der Unter-

zeichnung der BruÈsseler VertraÈge am 16. MaÈrz 1948. AnlaÈûlich dieses
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JubilaÈums seien zahlreiche Publikationen uÈber die WEU erschienen,

von denen vor allem die Memoiren des fruÈheren GeneralsekretaÈrs van

Eekelen hervorzuheben seien. Hierdurch sowie durch Seminare und

Kolloquien, die in diesem Zusammenhang abgehalten worden seien,

sei der WEU erfreulicherweise mehr oÈffentliche Aufmerksamkeit zuteil-

geworden. Dies sei besonders zu begruÈûen, da trotz der Klarstellungen

durch den Vertrag von Amsterdam und den NATO-Gipfel im Jahr

1997 weiterhin ein ziemlich geringer Bekanntheitsgrad der WEU und

ihrer Aufgaben in der internationalen OÈ ffentlichkeit zu beklagen sei.

Der PraÈsident dankte der griechischen PraÈsidentschaft, unter deren AÈ gi-

de er im letzten Dezember erstmals die MoÈglichkeit eingeraÈumt be-

kommen habe, die Ansichten der Versammlung bei der EroÈffnungssit-

zung des Ministerrats darzustellen. Er hoffe, so der PraÈsident, daû dies

der Eintritt in eine neue QualitaÈtsstufe im Dialog zwischen der Ver-

sammlung und dem Rat der WEU darstelle. Mit Blick auf die Ereig-

nisse im Kosovo ermahnte der PraÈsident die Versammlung, wachsam

zu sein und die abwartende Haltung des Rates einschlieûlich der diesen

bildenden Regierungen kritisch zu begleiten. Denn die Situation im

Kosovo sei nach den Krisen in Bosnien-Herzegowina und Albanien er-

neut ein Test fuÈ r die FaÈhigkeit und Bereitschaft Europas, rechtzeitig zu

handeln und den bedrohten internationalen Frieden zu wahren. Ein

weiteres wichtiges Aufgabenfeld der WEU-Versammlung sei es, die

Beziehungen der WEU zur EU zu analysieren und zu foÈrdern. In die-

sem Zusammenhang sei zu beklagen, daû es von seiten der EU noch

kein durchdachtes Konzept zur Gestaltung der Beziehungen zur WEU

gebe. Denn der Wunsch, die WEU und ihre Organe in der EuropaÈi-

schen Union aufgehen zu lassen, koÈnne nicht als solches angesehen

werden. Dies um so weniger, als die Unterzeichner des Vertrages von

Amsterdam sich erneut nicht in der Lage saÈhen, der EU wirkliche Zu-

staÈndigkeiten im Bereich der Verteidigung einzuraÈumen und die EU

weiterhin unfaÈhig sei, eine wirkliche gemeinsame Auûen- und Sicher-

heitspolitik zu gestalten. Es sei daher an der Versammlung darzulegen,

wie und zu welchen Bedingungen eine Zusammenarbeit zwischen der

WEU und der EU ausgestaltet, entwickelt und stabilisiert werden solle.

Hier gelte es, umfassenden Gebrauch von den Kompetenzen zu ma-

chen, die der WEU durch den modifizierten BruÈsseler Vertrag einge-

raÈumt seien. Abschlieûend forderte der PraÈsident die MitgliedslaÈnder

auf, ihre Verteidigungsbudgets staÈrker aufeinander abzustimmen. Im

Zuge einer gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik muÈûten

militaÈrische Investitionen besser koordiniert werden.

Im Mittelpunkt des Interesses der Delegierten stand der Bericht des

Abg. RobertAntretter zum Thema ,,Sicherheit in einem erweiterten Eu-

ropa`̀ . Der Bericht des Leiters der deutschen Delegation in der WEU-

Versammlung unternimmt es, die offenen Fragen der europaÈischen Si-

cherheit aufzuzeigen, bei deren LoÈsung die europaÈischen Regierungen

mehr als bisher auf die MoÈglichkeiten der WEU zuruÈckgreifen koÈnnten

und sollten. Zum einen wird in dem Bericht dargelegt, daû der geaÈnderte

BruÈsseler Vertrag durch rechtlich bindende Vereinbarungen wie bei-

spielsweise den Amsterdamer Vertrag sowie durch ambitionierte ErklaÈ-

rungen des WEU-Ministerrates und der NATO eine neue, zusaÈtzliche
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Dimension erhalten habe. Schon der geaÈnderte BruÈsseler Vertrag ver-

leihe der WEU einen weit gefaûten Kompetenzbereich. Hinzu komme

die Entscheidung der EuropaÈischen Union, gemaÈû Artikel J.7 des Ver-

trages von Amsterdam im Bedarfsfall auf die MoÈglichkeiten des Krisen-

managements der WEU zuruÈckzugreifen. Zu begruÈûen sei daher, so

Abg. Robert Antretter, daû der Ministerrat in Erfurt den StaÈndigen Rat

der WEU beauftragt habe, uÈber ein Verfahren innerhalb der WEU nach-

zudenken, welches die Konsensfindung bzw. die Beschluûfassung im

Rahmen der einschlaÈgigen Bestimmungen des geaÈnderten BruÈsseler

Vertrages erleichtern solle. FuÈr die Zukunft bleibe zu hoffen, daû eine

Einigung uÈber ein erleichtertes Konsensverfahren auch eine groÈûere Be-

reitschaft der WEU-Vertragsstaaten zu Konsultationen in Krisensituatio-

nen bewirken werde. Bisher jedenfalls haÈtten die MitgliedslaÈnder von

der MoÈglichkeit, nach Artikel VIII Absatz 3 des geaÈnderten BruÈsseler

Vertrages in Krisensituationen den Rat einzuberufen, in der Praxis kaum

Gebrauch gemacht.

WuÈrde der Rat sich daruÈber hinaus auch auf eine Erleichterung der prak-

tischen Anwendung dieser Vertragsbestimmung einigen koÈnnen, koÈnnte

die WEU mehr als bisher ihrer BruÈckenrolle zwischen der NATO und

der EuropaÈischen Union gerecht werden, indem sie beiden Organisatio-

nen ihre LageeinschaÈtzung, ihre Schluûfolgerungen und gegebenenfalls

ihre Handlungsoptionen uÈbermitteln koÈnnte.

Kernelement des Berichtes ist die Rolle der WEU als VorlaÈuferin einer

erweiterten europaÈischen Sicherheits- und Verteidigungsunion. Hierbei

gehe es zum einen darum, die vom Ministerrat beschlossenen ModalitaÈ-

ten der verbesserten Teilnahme der drei assoziierten Mitglieder, der fuÈnf

Beobachter und der zehn assoziierten Partner an den WEU-AktivitaÈten

auf eine klare rechtliche Grundlage zu stellen. Denn inzwischen sei, so

der Berichterstatter, nicht mehr transparent, welcher Staat sich wann und

unter welchen Kautelen, in welchen Gremien, bei welchen militaÈrischen

Missionen und unter welchen Mandaten beteiligen koÈnne. Die Zusam-

menarbeit mit den WEU-Staaten, die in absehbarer Zeit nicht dem geaÈn-

derten BruÈsseler Vertrag beitreten koÈnnten oder wollten, sollte daher auf

ein internationales, rechtlich eindeutiges und parlamentarisch nachpruÈf-

bares Assoziationsabkommen gegruÈndet werden, das die bisherige Un-

terscheidung zwischen assoziierten Mitgliedern, Beobachtern und asso-

ziierten Partnern uÈberfluÈssig machen wuÈrde. In diesem Sinne erlaÈutert

der Bericht ein Konzept, nach dem es in Zukunft nur noch zwei Katego-

rien von WEU-Staaten geben wuÈrde: Vollmitglieder und assoziierte Mit-

glieder. Lebhaft diskutiert wurde in der Versammlung der zweite Be-

reich, in dem der Berichterstatter eine VorlaÈuferrolle der WEU fuÈr eine

erweiterte europaÈische Sicherheits- und Verteidigungsunion anregte: die

Erweiterungspolitik. Mit nur acht Enthaltungen schloû sich die Ver-

sammlung schlieûlich der Auffassung des Berichterstatters an, eine fle-

xible Erweiterungspolitik der WEU zu fordern. Hierzu fuÈhrte der Be-

richterstatter aus, daû die WEU-Minister zuletzt in ihrer ErklaÈrung von

Rhodos die Schaffung eines gemeinsamen europaÈischen Sicherheits-

raums unter Einbeziehung aller WEU-Nationen bekraÈftigt haÈtten, in

dem es keine Trennlinien mehr geben solle. Aus der Sicht der Versamm-

lung stelle die WEU als europaÈische Sicherheitsgemeinschaft den Vor-
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laÈufer der groûen ,,EuropaÈischen Union`̀ dar und koÈnnte und sollte daher

einen groÈûeren Beitrag zur StaÈrkung der Kongruenz zwischen den Mit-

gliedschaften der NATO und der EU leisten. Wie schon im Vorfeld der

Kirchberg-ErklaÈrung muÈsse die WEU im Sicherheits- und Verteidi-

gungsbereich eine Vorreiterrolle uÈbernehmen. Keinerlei Spielraum lasse

dabei jedoch die ErklaÈrung von Maastricht, in der eine Mitgliedschaft in

der EuropaÈischen Union als eine zwingende Bedingung fuÈr eine Mit-

gliedschaft in der WesteuropaÈischen Union festgelegt werde. Damit die

gemeinsame Auûen- und Sicherheitspolitik der EU so bald wie moÈglich

von allen zukuÈnftigen EU-Mitgliedern mitgestaltet werden koÈnne, sollte

die Zusammenarbeit nicht von der vollstaÈndigen ErfuÈ llung saÈmtlicher

EU-Beitrittsbedingungen abhaÈngig sein. Denn einerseits habe die Euro-

paÈische Kommission bereits allen assoziierten Partnern der Westeuro-

paÈischen Union, die Beitrittskandidaten der EuropaÈischen Union sind,

bescheinigt, daû sie die Voraussetzungen fuÈr eine Teilnahme an der Ge-

meinsamen Auûen- und Sicherheitspolitik der EU (GASP) erfuÈ llten.

Und zweitens mute es, so der Berichterstatter, befremdlich an, die Her-

ausbildung einer neuen europaÈischen Sicherheitsstruktur von der LoÈsung

hoÈchst komplizierter und womoÈglich langwieriger Detailfragen bei-

spielsweise des kuÈnftigen europaÈischen Milch- und Getreidepreises ab-

haÈngig zu machen. Auf der Grundlage des Antretter-Berichtes forderte

die Versammlung daher, die Erweiterungspolitik der WEU so flexibel

zu gestalten, daû alle Staaten, mit denen die EuropaÈische Union Bei-

trittsverhandlungen begonnen habe und die Beitrittsprotokolle mit der

atlantischen Allianz unterzeichnet haÈtten, eingeladen werden sollten,

dem geaÈnderten BruÈsseler Vertrag nach den gemaÈû Artikel XI zu verein-

barenden Bedingungen beizutreten. Mindestvoraussetzung eines solchen

Beitritts zum geaÈnderten BruÈsseler Vertrag fuÈr europaÈische NATO-Staa-

ten solle ihre Zulassung durch die EuropaÈische Union zur Teilnahme an

der GASP sein. Neben Rednern u. a. aus Griechenland und der TuÈrkei

wuÈrdigte Abg. Dieter Schloten den Bericht zur Sicherheit in einem er-

weiterten Europa, der den gegenwaÈrtigen Zustand europaÈischer Sicher-

heitsheterogenitaÈt sowie die UnfaÈhigkeit gemeinsamen Handelns scho-

nungslos und vollstaÈndig beschreibe. DaruÈber hinaus regte er einen An-

schluûbericht zu den MoÈglichkeiten der Integration einer intergouverne-

mentalen Organisation wie der WEU in die gemeinsame Auûen- und Si-

cherheitspolitik der EU bzw. in die EU als einer eher supranationalen

Organisation an.

Anschlieûend wandte sich der griechische Minister fuÈ r europaÈische An-

gelegenheiten, Giorgos Papandreou, als Vertreter der griechischen

WEU-RatspraÈsidentschaft an die Delegierten. Er erlaÈuterte die Fort-

schritte, die in den vergangenen fuÈnf Monaten unter der ersten griechi-

schen WEU-PraÈsidentschaft erzielt worden seien. UÈ bergeordnetes Ziel

der PraÈsidentschaft sei gewesen, eine europaÈische Sicherheits- und Ver-

teidigungspolitik in dem Bewuûtsein zu realisieren, daû Frieden allein

durch eine enge Zusammenarbeit und SolidaritaÈt gesichert werden

koÈnne. Zum einen sei die Zusammenarbeit mit der EuropaÈischen Union

auf der Grundlage des Amsterdamer Vertrages weiter intensiviert wor-

den. Inzwischen sei der Konsultationsmechanismus zwischen den bei-

den Organisationen im Hinblick auf die Umsetzung des Artikels J.7

Absatz 3 des Amsterdamer Vertrages fertig ausgearbeitet und werde in
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einer seminaraÈhnlichen UÈ bung in Zusammenarbeit mit der britischen

EU-PraÈsidentschaft im kommenden Monat getestet. Im VerhaÈltnis der

WEU zur NATO habe ebenfalls ein klarer und konkreter Konsulations-

mechanismus ausgearbeitet werden koÈnnen, anhand dessen die Ent-

scheidungsprozesse in den beiden Organisationen im Falle einer von der

WEU geleiteten Operation koordiniert werden koÈnnten. Weiterhin ar-

beite man an einer Rahmenvereinbarung zwischen der WEU und der Al-

lianz betreffend den Transfer, die UÈ berwachung und die RuÈckgabe von

NATO-Mitteln. Weiterhin seien der Tschechischen Republik, Ungarn

und Polen die MoÈglichkeit eingeraÈumt worden, an Beratungen in ver-

schiedenen WEU-Organen teilzunehmen, damit diese Staaten sich mit

der Zusammenarbeit zwischen der NATO und der WEU vertraut ma-

chen koÈnnten. In diesem Zusammenhang betonte Papandreou, daû die

Vollendung des Beitrittsprozesses zur NATO oder zur EuropaÈischen

Union eine unabdingbare Voraussetzung fuÈr die Erlangung des entspre-

chenden Mitgliedsstatus innerhalb der WEU sei. Der Beginn der Bei-

trittsverhandlungen sei natuÈ rlich bedeutsam, jedoch nicht ausreichend

fuÈr eine VeraÈnderung des offiziellen Status eines Landes innerhalb der

WEU. Weiterhin verwies Papandreou im Namen der griechischen PraÈsi-

dentschaft auf die VerlaÈngerung des Mandates des multinationalen Poli-

zeielements in Albanien (MAPE). Es sei natuÈ rlich darauf hinzuweisen,

daû die WEU nicht nur Polizeioperationen durchfuÈhren koÈnne, doch

muÈsse unterstrichen werden, daû die Leistungen der MAPE den BeduÈrf-

nissen Albaniens genau entspraÈchen. Abschlieûend betonte Papandreou,

daû auch die Verbesserung und Vertiefung der Beziehungen zwischen

dem Rat und der Versammlung der WEU eines der Ziele der griechi-

schen PraÈsidentschaft gewesen sei. In diesem Sinne haÈtte die griechische

PraÈsidentschaft die Einladung des VersammlungspraÈsidenten de Puig

zur EroÈffnungssitzung des WEU-Ministerrates auf Rhodos initiiert. Auf

diese Weise seien die institutionellen Beziehungen zwischen der Ver-

sammlung und dem Rat aufgewertet und die Transparenz dieser bedeu-

tenden Beziehung erhoÈht worden.

In seiner traditionellen Ansprache vor den Mitgliedern der Versamm-

lung verwies der GeneralsekretaÈr der WEU, JosØ Cutileiro, auf die

Fortschritte, die in den letzten Monaten sowohl in den Beziehungen der

WEU zur EuropaÈischen Union als auch zur NATO erreicht worden sei-

en. Weiterhin erinnerte Cutileiro daran, daû die WEU erst seit relativ

kurzer Zeit uÈber echte operationelle KapazitaÈten verfuÈge. Das 1991 for-

mulierte Ziel, den europaÈischen Staaten uÈber die politischen und oÈkono-

mischen Mittel, die ihnen bereits zur VerfuÈgung standen, ein militaÈri-

sches Werkzeug fuÈr das Krisenmanagement zu verschaffen, sei letztlich

erst mit dem NATO-Gipfel 1996 in Berlin und dem Vertrag von Am-

sterdam im Jahr 1997 mit Leben erfuÈ llt worden. Dadurch, daû die WEU

auch auf Anweisung durch die EU handeln und soweit noÈ tig NATO-

Mittel benutzen koÈnne, sei ein weiteres StuÈck KomplementaritaÈt zwi-

schen den verschiedenen, sich gegenseitig verstaÈrkenden Institutionen

erreicht worden. Auf die Tatsache, daû die WEU in so kurzer Zeit zu

einem glaubwuÈrdigen Instrument des Krisenmanagements geworden sei,

koÈnnten die EuropaÈer wahrhaftig stolz sein. An dem notwendigen politi-

schen Impuls, dieses Instrument einzusetzen, muÈsse jedoch noch gear-

beitet werden. Nach Auffassung des WEU-GeneralsekretaÈrs muÈsse der
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Entscheidungsfindungsprozeû innerhalb der WEU uÈberarbeitet werden,

so daû uÈber WEU-geleitete Operationen leichter Einigung erzielt werden

koÈnne. Die derzeit mangels WEU-weiten Konsenses zu verzeichnenden

Ad-hoc-Koalitionen wuÈrden die Gefahr einer ,,Renationalisierung`̀ ber-

gen. Auf die VorwuÈrfe eingehend, daû die WEU sich in keine der juÈng-

sten Krisen in Zaire, in Albanien oder im Kosovo eingeschaltet habe,

bemerkte der GeneralsekretaÈr, daû in den jeweiligen EinzelfaÈllen die in-

dividuellen UmstaÈnde beruÈcksichtigt werden muÈûten. Seiner Auffassung

nach haÈtte die WEU allein in Albanien eingreifen koÈnnen und muÈssen.

Auf die Krise im Kosovo eingehend, ermahnte Cutileiro, nicht zu ver-

gessen, daû zwar immer uÈber die OSZE, die NATO, die EU und die

WEU gesprochen werde, daû alle WEU-Nationen jedoch Mitglieder der

OSZE, viele WEU-Mitglieder Teil der NATO und/oder der EuropaÈi-

schen Union seien, und einige WEU-Nationen sogar Mitglieder der Bos-

nien-Kontaktgruppe seien. An den in einigen der genannten Organisatio-

nen getroffenen BeschluÈssen seien somit in der Regel auch die WEU-

Nationen beteiligt. Die daruÈber hinausgehende Beteiligung der Amerika-

ner an der Suche nach LoÈsungen in den Krisensituationen auf dem Bal-

kan duÈrfe weder bedauert noch als Zeichen der SchwaÈche der EuropaÈer

betrachtet werden. Der WEU-GeneralsekretaÈr rief dazu auf, nicht die

PraÈsenz der Amerikaner zu kritisieren, sondern die KapazitaÈten des Kri-

senmanagements tatkraÈftig auszubauen und operationaler zu gestalten,

so daû Krisen auch dann bewaÈltigt werden koÈnnten, wenn die Vereinig-

ten Staaten nicht direkt involviert waÈren. Genau fuÈr diesen Fall sei die

WEU geschaffen worden und inzwischen in der Lage, zu handeln und

Maûnahmen anderer Organisationen zu ergaÈnzen. Abschlieûend gab der

GeneralsekretaÈr seiner Hoffnung Ausdruck, daû die WEU auf diesem

Wege fortschreiten, die ihr zur VerfuÈgung stehenden Mittel erweitern

und den politischen Willen, diese einzusetzen, vertiefen werde. Auf die

Frage des Abg.WolfgangBehrendt, ob im Rahmen einer gemeinsamen

Auûen- und Sicherheitspolitik eine Aufteilung militaÈrischer Aufgaben

auf einzelne LaÈnder erfolgen werde, antwortete der GeneralsekretaÈr, daû

der WEU nationale und multinationale StreitkraÈfte zur VerfuÈgung stuÈn-

den. Es gebe auch die MoÈglichkeit, bestimmte EinsaÈtze uÈber eine Rah-

mennation durchzufuÈhren, welche dann eine besondere Rolle spiele. Er

sehe jedoch nicht die Notwendigkeit einer grundsaÈtzlichen Aufteilung

militaÈrischer Aufgaben auf einzelne LaÈnder, auch wenn einzelne oder

mehrere Staaten in einer bestimmten Krisensituation eine prominentere

Rolle spielen koÈnnten als andere.

In der Europa und die Entwicklung der Lage auf dem Balkan betreffen-

den Empfehlung forderte die Versammlung den WEU-Rat auf, die Rolle

und die Verantwortung Europas in der SFOR zu staÈrken. Hierzu schlaÈgt

die Versammlung vor, die Stationierung einer aus EuropaÈern zusammen-

gesetzten, spezialisierten Polizeieinheit mit einer besonderen BefaÈhi-

gung zur Wahrung der oÈffentlichen Ordnung mit groûer Aufmerksam-

keit und Dringlichkeit zu pruÈfen. Mit dem der Empfehlung zugrunde lie-

genden Bericht hat der niederlaÈndische Abg. Blaauw sowohl eine UÈ ber-

sicht uÈber den Stand der Umsetzung des Friedensabkommens von Day-

ton sowie eine Analyse der Situation im Kosovo erstellt. Die besondere

Aufmerksamkeit galt dabei der Untersuchung der Risiken einer Ausbrei-

tung des Konfliktes im Kosovo auf die benachbarten Staaten. Auf der
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Grundlage dieser Informationen kam die Versammlung uÈberein, die

WEU-Planungszelle aufzufordern, PlaÈne fuÈr alle moÈglichen Optionen

im Hinblick auf eine wirksame PraÈsenz der WEU in Albanien sowie in

der Republik Mazedonien aufzustellen. Diese PraÈsenz soll dazu dienen

die Auswirkungen eines gewaltsamen Konflikts im Kosovo zu begren-

zen. DaruÈber hinausgehend sollte die Planungszelle nach Ansicht der

Versammlung in UÈ bereinstimmung mit Kapitel VII der Charta der Ver-

einten Nationen und Artikel VIII.3 des geaÈnderten BruÈsseler Vertrags

eine Reihe von Optionen fuÈr ein moÈgliches Eingreifen Europas im Ko-

sovo vorbereiten. Ein solches Eingreifen wuÈrde mit dem Ziel erfolgen,

der Gewalt ein Ende zu setzen, die Ordnung wieder herzustellen und

Rechtsstaatlichkeit wieder einzurichten.

Gemeinsam mit dem Bericht uÈber die Entwicklung der Lage auf dem

Balkan beriet die Versammlung den Bericht des Abg.Giannattasio (Ita-

lien) uÈber die PolizeikraÈfte der WEU. Auf der Grundlage dieses Berich-

tes forderte die Versammlung den Rat einstimmig auf, eine politische

Untergruppe der WEU fuÈr Polizeimissionen einzurichten. Diese solle

mindestens einmal jaÈhrlich zusammentreten und im Notfall aktiviert

werden koÈnnen, um die Tagesordnung fuÈr die Vorbereitung von Sonder-

polizeimissionen festzulegen. DaruÈber hinaus sollten Strukturen fuÈr eine

enge Zusammenarbeit mit der EuropaÈischen Union und anderen Organi-

sationen aufgebaut werden, um eine schnelle Stationierung von Sonder-

polizeieinheiten in Krisensituationen zu ermoÈglichen. Nach Auffassung

der Versammlung sollte der Rat die 28 WEU-Nationen auffordern, der

WEU PolizeikraÈfte zur VerfuÈgung zu stellen. Dies solle im Rahmen

einer Struktur erfolgen, wie sie fuÈ r die sogenannten FAWEU, den der

WEU zur VerfuÈgung stehenden StreitkraÈften, besteht. Diese KraÈfte

koÈnnten im Krisenfall den Kern einer schnellen Polizeieingreiftruppe

bilden.

WaÈhrend der WEU-RatspraÈsidentschaft im zweiten Halbjahr 1998 wer-

de Italien erhebliche Anstrengungen unternehmen, um die Zusammenar-

beit zwischen der WesteuropaÈischen Union und der EuropaÈischen Union

in allen Bereichen zu vertiefen. Dies kuÈndigte der italienische Premier-

minister RomanoProdi in seiner Rede vor der Versammlung an. Sobald

der Vertrag von Amsterdam in Kraft getreten sei, muÈsse die WEU die

EU dabei unterstuÈ tzen, die gemeinsame Verteidigungs- und Sicherheits-

politik zu gestalten. In diesem Zusammenhang schlug Prodi fuÈ r das im

November geplante WEU-Ministerratstreffen ein zusaÈtzliches WEU/

EU-Forum vor, innerhalb dessen die zukuÈnftige europaÈische Sicherheits-

und Verteidigungspolitik diskutiert werden solle. Der Premierminister

erklaÈrte weiterhin den Willen der bevorstehenden italienischen RatspraÈ-

sidentschaft, die Zusammenarbeit der WEU mit der NATO voranzubrin-

gen, moÈglichst durch die Gestaltung eines WEU-NATO-Rahmenabkom-

mens uÈber die Nutzung von NATO-Mitteln im Rahmen WEU-geleiteter

militaÈrischer Operationen. Prodi raÈumte ein, daû die WEU in der Ver-

gangenheit nicht alle sich bietenden HandlungsmoÈglichkeiten genutzt

haÈtte, betonte jedoch gleichzeitig, daû es sich jeweils um sehr komplexe

Krisensituationen gehandelt habe. Wolle die WEU in Zukunft effektiver

intervenieren, so gelte es, den Entscheidungsprozeû zu vereinfachen.

Gleichzeitig verlieh Prodi seiner Hoffnung Ausdruck, daû im Verlauf
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der italienischen PraÈsidentschaft auf diesem Gebiet handfeste Resultate

erreicht wuÈrden. Auf die Frage des Abg. Robert Antretter, ob es nicht

moÈglich sei, den assoziierten Partnerstaaten insgesamt einen rascheren

Weg in die WEU-Vollmitgliedschaft zu ebnen als dies jetzt der Fall sei,

antwortete Prodi, daû die Ratifizierung der NATO-Beitrittsprotokolle

fuÈ r die drei neuen NATO-Mitglieder gute Fortschritte mache. Die Erlan-

gung der Mitgliedschaft in der EuropaÈischen Union werde sicherlich

laÈnger dauern, weil es hier komplizierte Verfahren zu durchlaufen gelte.

Italien befuÈrworte eine solche Entwicklung nicht nur, sondern arbeite

aktiv an der Erweiterung mit. Premierminister Prodi stimmte Abg. Ro-

bert Antretter zu, der fragte, ob in Albanien von Seiten der WEU nicht

etwas mehr geschehen muÈsse als die Wiederherstellung der ArbeitsmoÈg-

lichkeiten fuÈr die albanischen PolizeikraÈfte.

Anschlieûend diskutierte die Versammlung den Bericht der spanischen

Abg. Laxe und Navarro zur europaÈischen Zusammenarbeit im Bereich

der SeestreitkraÈfte (Fregattenprogramme). Die Versammlung kam zu

dem Ergebnis, daû der Rat eine der Weltraumgruppe vergleichbare

Gruppe fuÈr die Kooperation der SeestreitkraÈfte einrichten sollte. Mit der

GruÈndung dieser Gruppe koÈnnte die Zusammenarbeit im Bereich der

SeestreitkraÈfte sowohl auf technischer als auch auf industrieller Ebene

unter den Mitgliedstaaten gefoÈrdert werden. Im Rahmen der Koopera-

tion der SeestreitkraÈfte koÈnnte daruÈber hinaus die DurchfuÈhrung von

MarineuÈbungen, insbesondere im Hinblick auf Petersberg-Aufgaben,

gefoÈrdert werden. Ein Nebeneffekt koÈnnte daruÈber hinaus die Erweite-

rung der bestehenden EUROMARFOR um andere Staaten sein.

Einstimmig und ohne AÈ nderungen verabschiedete die Versammlung die

Empfehlung und die Richtlinie betreffend die Beziehungen der WEU zu

Ruûland. Die Richtlinie, mit der die Schaffung eines permanenten Status

fuÈ r das russische Parlament bei der WEU-Versammlung angeregt wird,

sowie die Empfehlung, mit der die Versammlung sich an den Rat wen-

det und die Erstellung eines Programms fuÈr einen regelmaÈûigen Infor-

mationsaustausch, fuÈ r einen Dialog und fuÈr die Zusammenarbeit mit

Ruûland anregt, basieren auf dem Bericht des spanischen Abgeordneten

und PraÈsidenten der Interparlamentarischen Union, Martínez. In diesem

Bericht stellt Martínez fest, daû die WEU derzeit die einzige europaÈische

Organisation sei, deren Beziehungen zu Ruûland nicht institutionalisiert

seien. Dies obwohl entsprechende Anfragen von russischer Seite seit

1994 zu verzeichnen gewesen seien. Zuletzt sei ein Brief des russischen

Auûenministers Primakow, in dem eine Formalisierung der Beziehun-

gen zwischen der WEU und Ruûland vorgeschlagen worden sei, ableh-

nend beantwortet worden. Die Beziehungen zwischen der WEU und

Ruûland koÈnnten, so GeneralsekretaÈr Cutileiro in eben diesem Brief,

nicht mit denen Ruûlands zur EuropaÈischen Union oder zur NATO ver-

glichen werden. Die Versammlung schloû sich nach einer durchaus kon-

troversen Diskussion letztlich einstimmig der Auffassung an, daû die

WEU es sich nicht leisten koÈnne, auf strukturierte und formalisierte Be-

ziehungen mit Ruûland zu verzichten, waÈhrend solche Beziehungen

zwischen Ruûland und der EU bzw. der NATO bereits bestuÈnden und

von Nutzen seien. Dies um so mehr, als die WEU ein hohes Maû an

KreativitaÈt bewiesen habe, als sie fuÈ r die unterschiedlichen BeduÈrfnisse
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der europaÈischen Staaten verschiedene Kategorien der Mitgliedschaft

bzw. der Beteiligung an den WEU-AktivitaÈten geschaffen habe. Eine In-

stitutionalisierung der Beziehungen zwischen Ruûland und der WEU

waÈre auch keine bloûe Kopie der Partnerschaft der NATO mit Ruûland

und daher auch nicht uÈberfluÈssig. Vielmehr wuÈrde eine StaÈrkung der Zu-

sammenarbeit der WEU mit Ruûland dazu beitragen, Miûtrauen auf bei-

den Seiten abzubauen, AblaÈufe zu vereinfachen und beiden Seiten dabei

zu helfen, sich gegenseitig besser kennenzulernen. In Ruûland selbst

wuÈrden die KraÈfte und gesellschaftlichen Gruppen gestuÈ tzt, welche sich

entschieden in Richtung auf Europa ausgerichtet haÈtten und somit von

essentieller Bedeutung fuÈr den Frieden in Europa seien.

Der russische Abg. Arvertschew, der der Sitzung als Beobachter bei-

wohnte, erlaÈuterte, daû der Weg zu einem stabilen und vorhersehbaren

Verhalten Ruûlands als verlaÈûlichem Partner in Sicherheits- und Vertei-

digungsangelegenheiten uÈber eine aktive Einbeziehung Ruûlands in die

verschiedenen europaÈischen Organisationen fuÈhre. Er empfehle, nicht

die LoÈsung aller aktuellen Probleme und die Beantwortung aller Fragen

zur Voraussetzung fuÈr eine derartige Integration zu machen, sondern auf

die positiven Effekte einer vertrauensvollen Integration zu bauen.

Vor dem Hintergrund der sich dem Ende zuneigenden griechischen

RatspraÈsidentschaft wandte sich der griechische Verteidigungsminister

Tsohatzopoulos an die Mitglieder der Versammlung. Er beschrieb die

Konsequenzen der AufloÈsung des Warschauer Paktes fuÈ r Europa und er-

laÈuterte, daû diese sich teilweise unvorteilhaft auf die Lage in der Bal-

kanregion ausgewirkt haÈtten. Am Ende des Kalten Krieges sei das Be-

duÈrfnis fuÈ r eine neue Sicherheitsarchitektur in Europa offensichtlich ge-

wesen. Die BeschluÈsse der NATO von Berlin und der EU von Amster-

dam haÈtten sodann die Basis fuÈ r eine neue Sicherheitsarchitektur gelegt.

Diese sei auf der NATO gegruÈndet, einem BuÈndnis, dem die europaÈi-

schen Staaten gleichberechtigt neben den Vereinigten Staaten angehoÈr-

ten. Die WEU habe sich gleichermaûen als europaÈischer Pfeiler der

NATO und als militaÈrischer Arm der EuropaÈischen Union entwickelt.

Beide Organisationen muÈûten in Zukunft transparenter und zunehmend

komplementaÈrer werden. Mit Blick auf die EuropaÈische Union fuÈhrte

der Minister aus, daû wirtschaftliche StaÈrke in noch groÈûerem Maûe mit

Sicherheit im verteidigungspolitischen Sinne verbunden werden muÈsse.

WaÈhrend seiner RatspraÈsidentschaft habe Griechenland versucht, die

Zusammenarbeit zwischen der NATO und der WEU zu vertiefen. Italien

werde in der Lage sein, waÈhrend seiner WEU-RatspraÈsidentschaft die

europaÈische Sicherheit weiter zu befoÈrdern.

Der britische Lord Russell-Johnston fragte den Minister, ob es richtig

sei, daû der WEU-Ministerrat niemals uÈber ein Eingreifen in Albanien

diskutiert habe. Tsohatzopoulos erlaÈuterte, daû man nicht in der Lage

gewesen sei, Initiativen zu ergreifen bzw. eine gemeinsame Reaktion zu

beschlieûen, da der entsprechende uÈbereinstimmende politische Wille

gefehlt habe. Er hoffe, daû im Hinblick auf die sich abzeichnende Krise

im Kosovo die EuropaÈische Union, die NATO und die WEU nunmehr

gemeinsam Initiativen ergreifen wuÈrden.
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Der PraÈsident der Versammlung begruÈûte anschlieûend den Verteidi-

gungsminister RumaÈniens, Babiuc. Der PraÈsident hob hervor, daû Ru-

maÈnien als assoziiertes Partnerland eine enge Beziehung zur WEU un-

terhalte. RumaÈnien sei einer der ersten Staaten gewesen, die 1993 eine

UnterstuÈ tzung durch die WEU fuÈr das Donauembargo angemahnt haÈt-

ten. RumaÈnien habe nicht nur am Einsatz in Albanien teilgenommen,

sondern unterstuÈ tze auch die dort stationierte multinationale beratende

Polizeieinheit der WEU. Schlieûlich sei RumaÈnien an der GruÈndung ei-

ner Balkaneingreiftruppe beteiligt, die der NATO und der WEU zur

VerfuÈgung stehen werde. Alle diese Initiativen zeigten RumaÈniens Ver-

antwortungsgefuÈhl und Handlungsbereitschaft im Hinblick auf die Si-

cherheit in der Region. Minister Babiuc fuÈhrte aus, daû die EuropaÈische

Sicherheitsarchitektur sich derzeit in einer UÈ bergangsphase befinde und

daû die WEU in dieser Phase als Verbindungselement zwischen Euro-

paÈischer Union und NATO eine SchluÈsselrolle spiele. Die Weiterent-

wicklung der WEU wuÈrde den europaÈischen NATO-BuÈndnispartnern er-

lauben, einen zusammenhaÈngenderen Beitrag zu den AktivitaÈten der

NATO zu leisten. RumaÈnien unterstuÈ tze die Ansicht der europaÈischen

Staaten, daû es gelte, mehr Verantwortung fuÈr die Sicherheit des euro-

paÈischen Kontinents zu uÈbernehmen. Nach Auffassung des rumaÈnischen

Verteidigungsministers muÈsse die WEU ihre Bereitschaft und FaÈhigkeit

demonstrieren, Konflikte und Krisensituationen zu verhindern bzw.

schnellstmoÈglich beizulegen. Dieses Ziel erfordere die Zusammenarbeit

aller 28 WEU-Nationen, was wiederum die GlaubwuÈrdigkeit der WEU

innerhalb der NATO steigern wuÈrde. Grundvoraussetzung eines derarti-

gen erweiterten Engagements sei die Bereitstellung groÈûerer Ressourcen

zur Nutzung durch die WEU. Mit der Nutzung von NATO-Ressourcen

koÈnne die WEU einen entscheidenden Beitrag zur Sicherheit in Europa

leisten und gleichzeitig die transatlantischen Beziehungen staÈrken. Ru-

maÈnien selbst sei bemuÈht, die StabilitaÈt in Mittel- und Osteuropa mit zu

garantieren. Aus diesem Grunde habe man sich an den Missionen in

Bosnien und Herzegowina sowie in Albanien beteiligt. Abschlieûend

verlieh der Minister seiner Hoffnung Ausdruck, daû die WEU eine groÈ-

ûere FlexibilitaÈt bei der KrisenbewaÈltigung entwickeln und hierdurch ei-

nen wichtigen Beitrag zur Sicherheit in Europa leisten moÈge.

Bonn, den 16. Oktober 1998

Robert Antretter Klaus BuÈ hler

Leiter der Delegation Stellvertretender Leiter der Delegation
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Montag, 18. Mai 1998

Tageso rdnungspunk t

Ansprache des PraÈsidenten der Versammlung
Lluís María de Puig

(Themen s.S. 2 f)

Tageso rdnungspunk t

Die Sicherheit in einem erweiterten Europa ±
Antwort auf den Jahresbericht des Rates

(Drucksache 1602)

Berichterstatter:
Abg. Robert Antretter (Bundesrepublik Deutschland)

Robert Antretter (SPD) ± Herr PraÈsident! Meine sehr
verehrten Damen und Herren! Verehrte Kolleginnen und
Kollegen! Im MaÈrz dieses Jahres konnten wir den 50. Jah-
restag der Unterzeichnung des BruÈsseler Vertrags bege-
hen, der, wie auch die Minister in Rhodos zum Ausdruck
brachten, nach wie vor einen wertvollen Teil der europaÈi-
schen Sicherheitsarchitektur darstellt. In diesem Vertrag
ist auch die Bestimmung enthalten, daû der Rat der Ver-
sammlung einen Bericht uÈber seine TaÈtigkeiten vorlegt,
was jedoch bis Freitag vergangener Woche nicht erfolgt
ist. Zum wiederholten Male sieht sich die Versammlung
daher auûerstande, detailliert zum Fortgang der Ratsarbei-
ten Stellung zu nehmen.

Ich moÈchte zunaÈchst der griechischen PraÈsidentschaft
danken, und zwar dafuÈr, daû sie sich stets fuÈ r die Belange
der Versammlung eingesetzt hat und auch als amtierender
Ratsvorsitz ausgezeichnete Arbeit geleistet hat. Es liegt
also ganz gewiû nicht an der griechischen PraÈsidentschaft,
wenn die am 12. Mai vom WEU-Ministerrat auf Rhodos
verabschiedete ErklaÈrung erkennen laÈût, daû in dem hal-
ben Jahr, das seit der ErklaÈrung von Erfurt verstrichen ist,
kaum nennenswerte praktische Fortschritte erzielt werden
konnten.

Meine Damen und Herren, wir alle erinnern uns noch an
die Konfusion und an die, wie es ein franzoÈsischer Kolle-
ge dieser Tage sagte, Kakophonie, die im MaÈrz vergange-
nen Jahres in unseren HauptstaÈdten herrschte, als in Alba-
nien die Unruhen ausbrachen und das Land in Anarchie
und Chaos versank. Daû weder die EU noch die WEU in
der Lage waren, rasch, entschlossen und geschlossen auf
die sich zuspitzende Lage zu reagieren, hat die Defizite
im Krisenmanagement deutlich zutage treten lassen.

Nun hat der Amsterdamer Gipfel bekanntlich beschlos-
sen, daû die EU die WEU, wie es heiût, ,,in Anspruch
nimmt`̀ , um Entscheidungen und Aktionen der EuropaÈi-
schen Union, die verteidigungspolitische BezuÈge haben,
auszuarbeiten und durchzufuÈhren.

Herr PraÈsident, wenn schon beim ersten Aufflackern eines
Konflikts klar ist, daû ± um in einem Bild zu sprechen ±
Feuerwehr und Polizei bereitstehen, um den Brand zu loÈ-
schen und den Brandstiftern das Handwerk zu legen, dann

wird, glaube ich, die Neigung zum ZuÈndeln naturgemaÈû
gebremst werden.

Damit die EU und WEU gemeinsam Sicherheit und Stabi-
litaÈt exportieren koÈnnen, muÈssen sie ihre Instrumente einer
praÈventiven, konflikteindaÈmmenden Sicherheitspolitik
aufeinander abstimmen. Ich denke, es ist auch klar, daû Eu-
ropa als ernstzunehmender politischer Machtfaktor in einer
Krisensituation nur dann reagieren kann, wenn die EU die
WEU tatsaÈchlich in Anspruch nehmen kann. Aber gerade
dies setzt voraus, daû die WEU hierauf in ihren politischen
und operativen KapazitaÈten vorbereitet sein muû.

Aus der ErklaÈrung von Rhodos ergibt sich, daû die Aus-
arbeitung eines verbesserten Abstimmungs- und Entschei-
dungsverfahrens im Rat weiter vor sich dahinduÈmpelt.
Der Rat konnte sich offenbar auch nicht uÈber eine belgi-
sche Initiative einigen, die darauf abzielte, im Rahmen ei-
ner kleinen Gruppe hochrangiger Experten uÈber die zu-
kuÈnftige Arbeitsweise der WEU nachzudenken.

Anfang Mai sind in BruÈssel die letzten Entscheidungen fuÈr
eine gemeinsame WaÈhrung getroffen worden, und alle
Kommentatoren in ganz Europa waren sich daruÈber einig,
daû mit dieser Entscheidung auch die Weichen zu einer
Schicksals- und Solidargemeinschaft gestellt worden sind.
Eine WaÈhrungsunion aber muû in die Perspektive einer po-
litischen Union eingebettet und die politische Union muû
insbesondere in einer europaÈischen Sicherheits- und Ver-
teidigungsidentitaÈt sichtbar werden. Um so enttaÈuschender
ist es, daû in vielen Mitgliedstaaten offenbar nach wie vor
der politische Wille fehlt, im Rahmen der WEU die erfor-
derlichen Entscheidungen zu treffen, obwohl die ErklaÈrung
von Rhodos betont, die WEU sei dabei, ihre FaÈhigkeit zu
eigenstaÈndigem Handeln zu erhoÈhen.

Bezeichnend fuÈr diese Haltung war die ErklaÈrung zu der
angespannten Lage im Kosovo. Die einzige konkret be-
schlossene Maûnahme der WEU ist der Arbeitsauftrag an
den StaÈndigen Rat, weitere Bereiche der polizeilichen Zu-
sammenarbeit ± insbesondere im grenznahen Gebiet ± mit
den albanischen BehoÈrden zu ,,pruÈfen`̀ . Im uÈbrigen wartet
sie die Ergebnisse der Beratungen in der NATO ab. Ich
glaube, ich brauche nicht naÈher darauf einzugehen, wie
die ZuÈndler und Brandstifter in der Region auf diese Be-
kundung europaÈischen Zuwartens reagiert haben. Viel-
leicht haben sie sie auch gar nicht zur Kenntnis genom-
men, weil sie die WEU ohnehin fuÈ r einen Papiertiger oder
allenfalls fuÈ r eine Art Polizeiorganisation halten.

Was sind denn die feierlichen GipfelerklaÈrungen wert,
daû die WEU unter ihrer politischen Kontrolle und ihrer
strategischen Leitung Verantwortung fuÈ r die DurchfuÈh-
rung der sogenannten ,,Petersberg-Missionen`̀ uÈber-
nimmt, wenn sie sich beim ersten Anzeichen einer Krise
in ihr Schneckenhaus zuruÈckzieht und sich auf eine ,,wait-
and-see`̀ -Politik beschraÈnkt?

Ich habe in meinem Bericht groûen Wert darauf gelegt, her-
auszuarbeiten, daû es allein an der WEU liegt, daû sowohl
in der EU als auch in der NATO die politische Entschei-
dung, sich der WEU in Krisensituationen zu bedienen, ge-
foÈrdert wird. Voraussetzung hierzu ist allerdings, daû sich
die WEU insgesamt als handlungsfaÈhig erweist und daû sie

Drucksache14/12 Deutscher Bundestag ± 14.Wahlperiode

12



den geaÈnderten BruÈsseler Vertrag gerade im Hinblick auf
ihre Verpflichtungen gegenuÈber diesen beiden Organisa-
tionen fruÈher, umfassender und intensiver nutzt.

Der BruÈsseler Vertrag sieht in Art. VIII Abs. 3 vor, daû
der Rat im Falle von friedensgefaÈhrdenden Situationen
zusammentreten kann. Der Arbeitsauftrag an den StaÈndi-
gen Rat sollte daher auch auf die Frage ausgedehnt wer-
den, wie die praktische Anwendung dieser Vertragsbe-
stimmung erleichtert werden kann. Damit koÈnnte die
WEU mehr als bisher ihrer BruÈckenrolle zwischen der
NATO und der EuropaÈischen Union gerecht werden, weil
sie beiden Organisationen ihre LageeinschaÈtzung, ihre
Schluûfolgerungen und gegebenenfalls ihre Handlungsop-
tionen uÈbermitteln kann.

Herr PraÈsident, wir haben im Ausschuû eingehend und
zum Teil auch kontrovers uÈber die zukuÈnftige Erweite-
rungspolitik der WEU diskutiert. Diese Frage steht in un-
mittelbarem Zusammenhang mit der Rolle unserer Orga-
nisation als VorlaÈufer einer erweiterten europaÈischen Si-
cherheits- und Verteidigungsunion. Sie ist ein Kernele-
ment meines Berichts.

28 Staaten gehoÈren mittlerweile der WEU-Familie an.

Es geht zum einen darum, die in Erfurt beschlossenen Mo-
dalitaÈten der verbesserten Teilnahme der drei assoziierten
Mitglieder, der fuÈnf Beobachter und der zehn assoziierten
Partner an den WEU-AktivitaÈten auf klare rechtliche
Grundlagen zu stellen und vor allem fuÈr die Versammlung
transparent zu machen. Wer sich wann unter welchen Kau-
telen in welchen Gremien in welchen militaÈrischen Missio-
nen unter welchen Mandaten beteiligen kann, ist mittler-
weile zu einer Art Geheimwissenschaft geworden.

In Erfurt sind die Weichen fuÈ r eine staÈrkere Beteiligung
der Beobachter gestellt worden.

Aus der ErklaÈrung von Rhodos geht unter anderem her-
vor, daû weitere Einzelentscheidungen des Rats uÈber die
verbesserte Teilnahme von Ungarn, Polen und der Tsche-
chischen Republik an der Ratsarbeit getroffen worden
sind, soweit sie sich auf das VerhaÈltnis zwischen der
WEU und der NATO beziehen.

Ferner erfahren wir, daû die Vertreter der assoziierten
Partner sich punktuell an den Diskussionen der Gruppe
der militaÈrischen Delegierten beteiligen koÈnnen und daû
sie Interesse an der Teilnahme an der RuÈstungskoopera-
tion zeigen.

Die Versammlung unterstuÈ tzt nachdruÈcklich jede Initiati-
ve, die die assoziierten Partner aus Ost- und Mitteleuropa
naÈher an die WEU heranfuÈhrt. Sie besteht aber darauf,
daû dieser HeranfuÈhrungsprozeû nicht mit den Mitteln der
Geheimdiplomatie vollzogen wird, sondern auf eine klare
rechtliche Grundlage gestellt wird; denn die staÈrkere Ein-
beziehung der assoziierten Partner hat auch Folgen fuÈ r die
Versammlung, weil auch wir pruÈ fen muÈssen, ob und in-
wieweit hieraus Folgen fuÈ r die parlamentarischen Delega-
tionen dieser LaÈnder entstehen.

Wer sich wann und wo in den verschiedenen TaÈtigkeitsbe-
reichen der WEU beteiligt, steht zum anderen auch in en-
gem Zusammenhang mit dem Erweiterungsprozeû der

NATO und der EU. In der ErklaÈrung von Rhodos haben
die Minister ihr Bekenntnis zur Schaffung eines gemeinsa-
men europaÈischen Sicherheitsraums unter Einbeziehung
aller WEU-Nationen bekraÈftigt, in dem es keine Trennli-
nien mehr geben soll. Wir koÈnnen dies nur nachdruÈcklich
unterstuÈ tzen; denn der Export von StabilitaÈt und Sicherheit
kann nicht nur eine Angelegenheit der EU und der NATO
sein. Seit dem Vertrag von Amsterdam haben von den zehn
assoziierten Partnerstaaten drei ± Ungarn, Polen und die
Tschechische Republik ± Protokolle uÈber den Beitritt zur
NATO unterzeichnet. Ende MaÈrz hat die EuropaÈische Uni-
on konkrete Beitrittsverhandlungen mit fuÈnf Staaten aus
Mittel- und Osteuropa sowie mit Zypern eingeleitet.

Die WEU als europaÈische Sicherheitsgemeinschaft und
VorlaÈufer der groûen ,,EuropaÈischen Union`̀ kann und
sollte einen groÈûeren Beitrag zur StaÈrkung der Kongruenz
zwischen den Mitgliedschaften der NATO und der EU
leisten. Sie kann dabei, wie sie es bereits in Kirchberg ge-
tan hat, im Sicherheits- und Verteidigungsbereich eine
Vorreiterrolle uÈbernehmen. Noch immer gilt jedoch die
ErklaÈrung von Maastricht, in der die Mitgliedstaaten der
WEU zum Ausdruck gebracht haben, daû eine Mitglied-
schaft in der WesteuropaÈischen Union erst bei einer Mit-
gliedschaft in der EU moÈglich ist.

Ich bin der festen UÈ berzeugung, Herr PraÈsident, daû die
WEU ihre 1991 aufgestellten Kriterien fuÈr ihre Erweite-
rungspolitik uÈberpruÈ fen muû, zumal die NATO in Berlin
und die EU in Amsterdam BeschluÈsse getroffen haben,
die fuÈr die WEU von weitreichender Bedeutung sind.

Liebe Kollegen, kann es denn sein, daû der Beitritt der
drei assoziierten Partnerstaaten zur WEU, die bereits mit
der NATO Beitrittsprotokolle unterzeichnet haben, also
Ungarn, Polen und die Tschechische Republik, von der
Bedingung abhaÈngig gemacht wird, daû sie alle Voraus-
setzungen des ersten Pfeilers der EU ± also die Wirt-
schaftsintegration, einschlieûlich der Gemeinsamen
Agrarpolitik ± erfuÈ llen? Damit wuÈrde doch die Herausbil-
dung einer neuen europaÈischen Sicherheitsstruktur von
der LoÈsung hoÈchstkomplizierter und womoÈglich langwie-
riger Detailfragen ± ich uÈberspitze etwas ±, so zum Bei-
spiel auch von Einzelheiten des kuÈnftigen europaÈischen
Milch- und Getreidepreises abhaÈngig gemacht.

Deshalb schlagen wir erstens vor, daû Ungarn, Polen und
die Tschechische Republik wegen ihrer konkreten Bei-
trittsperspektive zur NATO und zur EU eingeladen wer-
den, der WEU beizutreten.

Zweitens wollen wir erreichen, daû kuÈnftig im VerhaÈltnis
zur EU als Mindestkriterium fuÈr eine Vollmitgliedschaft
in der Sicherheitsorganisation WEU die ErfuÈ llung der
Voraussetzungen fuÈ r eine Teilnahme an der Gemeinsa-
men Auûen- und Sicherheitspolitik der EU, also der
GASP, gelten muÈûte.

In diesem Zusammenhang moÈchte ich erwaÈhnen, daû die
EuropaÈische Kommission allen assoziierten Partnern der
WesteuropaÈischen Union, die Beitrittskandidaten der EU
sind, bescheinigt hat, daû sie diese Voraussetzungen erfuÈ l-
len. Im Rahmen der nach Amsterdam vorgesehenen Rege-
lungen uÈber eine verstaÈrkte Zusammenarbeit zwischen
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EuropaÈischer Union und WEU sollte die WEU auf die
EuropaÈische Union einwirken, daû alle Staaten aus der
WEU-Familie ohne Diskriminierung an der gemeinsamen
Auûen- und Sicherheitspolitik der EU teilnehmen koÈnnen.

In diesem Zusammenhang moÈchte ich daran erinnern, daû
nach dem CJTF-Konzept, dem Combined Joined Task
Forces Concept, auch die assoziierten Mitglieder in die
DurchfuÈhrung der Petersberg-Mission einbezogen werden
koÈnnen. Welchen Sinn wuÈrde es machen, sie von der poli-
tischen Willensbildung in der Gemeinsamen Auûen- und
Sicherheitspolitik auszuschlieûen?

Diejenigen assoziierten Mitglieder, also die TuÈrkei, Norwe-
gen und Island, die die Voraussetzungen fuÈr die Gemeinsa-
me Auûen- und Sicherheitspolitik erfuÈ llen, sollten zu einer
Vollmitgliedschaft in der WEU eingeladen werden.

Auch im Hinblick auf das VerhaÈltnis zur NATO sollte der
WEU-Rat uÈber flexible Formen seiner Erweiterungspoli-
tik nachdenken, wobei jedoch die VerknuÈpfung der Bei-
standsgarantie des Art. V mit den militaÈrischen NATO-
Mitteln dieser FlexibilitaÈt Grenzen setzt.

Ich denke, wir wollen dahin kommen, daû es zukuÈnftig
nur noch zwei Hauptkategorien von WEU-Staaten gibt:
diejenigen, die die Vertragsunterzeichner sind, und die,
die an der WEU-Arbeit teilnehmen, ohne den Vertrag un-
terzeichnet zu haben.

Herr PraÈsident, in den entscheidenden ZaÈsuren des euro-
paÈischen Einigungswerkes hat der BruÈsseler Vertrag we-
gen seiner FlexibilitaÈt BruÈcken zu weiteren Staaten ge-
baut, um sie in die groûartige Vision der Einigung unseres
Kontinents einzubeziehen und die atlantische SolidaritaÈt
zu staÈrken. Das war 1948 bei der GruÈndung der Westuni-
on so, das war 1954 bei der Revision des Vertrages so,
und das war 1963 so, und das kann kuÈnftig so sein, wenn
die Versammlung den Ziffern 6 bis 9 meines Empfeh-
lungsentwurfes folgt.

Vor uÈber 50 Jahren gab der damalige Auûenminister des
Vereinigten KoÈnigreiches, Ernest Bevin, mit seiner Rede
vor dem Unterhaus den Anstoû fuÈr den BruÈsseler Vertrag.
Er sprach davon, daû die zu gruÈndende Union aus den
Freiheiten und ethischen Prinzipien erwaÈchst, zu denen
wir alle stehen.

Herr PraÈsident, meine Damen und Herren, unsere Vor-
schlaÈge moÈgen kuÈhn erscheinen, aber sie entsprechen der
zunehmenden Einbeziehung aller WEU-Nationen in die
wichtigsten Arbeitsbereiche der WesteuropaÈischen Union.
Und sie bauen eine BruÈcke zur Zukunft, weil sie die atlan-
tische SolidaritaÈt im Kreis der NATO mit dem europaÈi-
schen Einigungsprozeû verknuÈpfen. Zugleich eroÈ ffnen sie
die Chance, an der Schwelle zum neuen Jahrtausend in
der WEU das vorwegzunehmen, was wir alle erhoffen:
die friedliche Einigung unseres ganzen Kontinents in ei-
ner Union, die sich auf die Verantwortung fuÈ r den Frieden
und die Sicherheit in Europa gruÈndet.

Ich bedanke mich. (Beifall)

Dieter Schloten (SPD). ± Herr PraÈsident! Liebe Kolle-
ginnen und Kollegen! Der Bericht des Kollegen Antretter
gibt eine gruÈndliche Analyse und eine exakte Beschrei-

bung der Probleme der auûen- und sicherheitspolitischen
Systeme in Europa, die manchmal wirklich eher eine ,,Ka-
kophonie`̀ ± wie Kollege Antretter heute morgen in seiner
Rede gesagt hat ± gleichen als einer Architektur.

Der Bericht enthaÈlt eine akribische Darstellung der Lega-
litaÈts- und Kooperationsprobleme der Sicherheitsorganisa-
tion in Europa sowie ihrer zum Teil konkurrierenden Ge-
staltungsanspruÈche.

Der Bericht macht hierzu einen LoÈsungsvorschlag, in dem
er zum Beispiel verlangt, den Charakter, den Rahmen, die
Teilnehmer und die FinalitaÈt einer europaÈischen Sicher-
heits- und VerteidigungsidentitaÈt klarer als bisher zu defi-
nieren, und auf Klarstellung draÈngt, welche Unterschiede
zwischen den europaÈischen Sicherheitsstrukturen be-
stehen. Besonders bemerkenswert ist seine Empfehlung
Nummer 9, die eine Vereinfachung des Geflechts zwi-
schen der WEU und ihren unterschiedlich qualifizierten
Partnern verlangt. Zu Recht beklagt der Bericht die Hete-
rogenitaÈt der europaÈischen Sicherheitsstrukturen und zeigt
ihre Folgen fuÈ r die moÈgliche ZerkluÈftung des nordatlanti-
schen BuÈndnisses auf.

Der PruÈ fauftrag an den Rat allerdings, die Bestimmungen
des WEU-Vertrages gegebenenfalls zu aÈndern, sowie die
ErweiterungsvorschlaÈge in den Empfehlungen Nummer 6
bis 8 des Berichts sind nicht ganz unproblematisch. Der
griechische Europaminister hat heute morgen bereits dar-
auf hingewiesen. Als BegruÈndung fuÈr diese Empfehlun-
gen wird die Schaffung militaÈrischer Strukturen in der
WEU genannt, die fuÈ r die Petersberg-Aufgaben herange-
zogen werden koÈnnten. Ich zitiere aus Punkt 24 der Be-
gruÈndung: ,,... without having recourse to NATO assets
and cabilities`̀ .

Der Bericht stellt fest, daû es zwischen WEU-Vertragsla-
ge und dem Ausbau WEU-eigener militaÈrischer Struktu-
ren zunehmende Differenzen gibt. Der WEU-Vertrag ver-
bietet naÈmlich in Art. 4 Abs. 2 den Aufbau von Parallel-
organisationen. Der Bericht kann ein gewisses Miûver-
staÈndnis in dieser Richtung nicht ganz ausschlieûen, weil
er das Junktim zwischen NATO- und WEU-Mitglied-
schaft nicht bekraÈftigt und dessen Konsequenzen fuÈr die
Gestalt, die VerlaÈufe und die Zusammensetzung der Er-
weiterungsprozesse nicht eroÈ rtert. Er belaÈût es im wesent-
lichen bei einer Problembeschreibung, statt klare poli-
tische Vorgaben zu machen, wie das zukuÈnftige europaÈi-
sche Sicherheitssystem mit transatlantischer Bindung aus-
sehen und funktionieren soll.

Der Ansatz einer LoÈsung ± sich angleichende Mitglied-
schaften von Gemeinsamer Auûen- und Sicherheitspolitik
der EU und europaÈischer NATO-Mitgliedstaaten bei Inte-
gration der WEU in die EU wird schon in Punkt 1 der Be-
gruÈndung als wahrscheinlich unrealistisch verworfen und
leider nicht weiterverfolgt.

Deshalb moÈchte ich hier einen Schritt weitergehen und ei-
nen Anschluûbericht vorschlagen, der folgende Fragen
beantworten soll:

Erstens. Wie organisiert man eine intergouvernermentale
Organisation wie die WEU, um sie in die Gemeinsame
Auûen- und Sicherheitspolitik der EU bzw. in die EU ein-
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zugliedern, die von ihrer politischen Perspektive her eher
supranational werden soll?

Wie laÈût sich die GASP der EU mit ihrer supranationalen
Perspektive politisch in der eher intergouvernementalen
NATO organisieren?

Drittens. Was sind die voraussichtlichen Folgen fuÈ r die
Zukunft der atlantischen Allianz, falls sich die Mitglied-
schaften von NATO und EU im Zuge der Erweiterungen
immer weiter auseinanderentwickeln?

Viertens. Wo liegen die Integrations- und Erweiterungs-
grenzen von Gemeinsamer Auûen- und Sicherheitspolitik
in der EU und der NATO? WuÈrde sich zum Beispiel eine
WEU mit 28 Mitgliedstaaten in relativ kurzer Zeit nicht
uÈbernehmen, und welche Konsequenzen haÈtte das fuÈ r die
EU und die NATO? Ich verweise auf den italienischen
Kollegen Bianchi, der eben gesagt hat: Zuerst sollten alle
EU-Staaten in der WEU sein. Ich bedauere nach wie vor,
daû bei den letzten Beitrittsverhandlungen mit den skandi-
navischen Staaten und OÈ sterreich dies nicht zu einer Be-
dingung gemacht worden ist.

Ich komme zum Schluû. Robert Antretter hat einen in-
haltsreichen, anregenden Bericht vorgelegt, der den ge-
genwaÈrtigen Zustand europaÈischer Sicherheitsheterogeni-
taÈt sowie die UnfaÈhigkeit gemeinsamen Handelns scho-
nungslos und vollstaÈndig beschreibt. Durch diesen Bericht
sind wir gefordert ± insbesondere natuÈ rlich unsere Regie-
rungen ±, nach weitergehenden LoÈsungen zu suchen, die
Europa sicherheitspolitisch einigen und handlungsfaÈhig
machen. ± Danke schoÈn.

Kiratlioglu (TuÈrkei). ± Herr PraÈsident! Meine Damen
und Herren! Ich begluÈckwuÈnsche Herrn Antretter zu sei-
nem hervorragenden und umfassenden Bericht. Er hat ge-
bracht, was man tun koÈnnte, was man machen moÈchte
und welche LoÈsung man finden koÈnnte.

Herr PraÈsident, wir haben sehr schlechte Erlebnisse ge-
habt, zwei Weltkriege. Durch diese Weltkriege haben wir
schon viele Menschen verloren. Wenn wir uÈber weitere
Sicherheit nachdenken, muÈssen wir an alle Nationen, die
ganze Welt, denken.

Wir sind europaÈische LaÈnder. Aber man darf Europa nicht
zu klein begrenzen, damit die Nationen nicht feindlich den-
ken, die Nationen nicht auseinandergebracht werden und
es dann wieder zum Krieg kommt. Das ist nicht das Ziel.

NatuÈrlich werden die Menschenrechte von uns allen ge-
liebt und fuÈr uns alle gewuÈnscht. Jede Nation wuÈnscht
Menschenrechte fuÈ r sich und auch fuÈ r andere LaÈnder.
Wenn mein griechischer Kollege an Menschenrechte
denkt, muû er auch an West-Thrakien denken.

Herr PraÈsident, wir als TuÈrkei sind NATO-Mitglied. Die
NATO hat ihre Aufgabe nicht beendet, die NATO lebt
weiter. Durch die NATO haben wir sehr groûe Erfolge ge-
habt. Wenn die NATO nicht gewesen waÈre, haÈtten wir
nicht bis jetzt so friedlich miteinander zusammengelebt.

Die NATO hat ihre Aufgabe auch zu einem guten Ende
gebracht. Die Sowjetunion ist zusammengestuÈ rzt, und die

LaÈnder hinter dem Eisernen Vorhang haben ihre Freiheit
gewonnen.

Auch die WEU ist eine Sicherheitsgarantie. Sie ist eine
NATO fuÈr Europa. Deswegen muÈssen wir diese Idee sich
weitgehend entwickeln lassen, duÈrfen sie gedanklich nicht
begrenzen.

Herr PraÈsident, die TuÈrkei ist ein Land am Ostende Euro-
pas. Kann man ohne die TuÈrkei an eine Sicherheitsgaran-
tie denken? Was machen Sie, wenn die Lage im Nahen
Osten schlechter wird, irgendeine Krise eintritt? Die TuÈr-
kei ist doch das einzige saÈkulare Land am Ostende Euro-
pas. In solch einem Moment gibt es eine Gefahr durch
den Fundamentalismus, allseitig. Deswegen ist die TuÈrkei
eine Garantie gegen den Fundamentalismus. NatuÈ rlich ist
die TuÈrkei ein mohammedanisches Land, aber die TuÈrkei
ist ein saÈkulares Land, genauso wie Deutschland oder
Frankreich christliche LaÈnder sind, aber saÈkulare LaÈnder.
Deswegen darf die TuÈrkei nicht aus dem europaÈischen
BuÈndnis ausgegrenzt werden. Deswegen muÈssen wir die
TuÈrkei mit Europa zusammenschmelzen, Herr PraÈsident.

Diese Sicherheitspolitik ist naÈmlich eine Garantie fuÈr die Zu-
kunft unserer LaÈnder, fuÈr weitere Generationen. Deswegen
darf man als WEU die TuÈrkei nicht auûen vor lassen. Des-
wegen muû die TuÈrkei ein Vollmitglied der WEU werden.

Herr Antretter hat dazu etwas ganz Zutreffendes in den
Bericht gebracht. Man darf die Augen nicht vor der Wirk-
lichkeit verschlieûen. Wir duÈrfen nicht wie im Mittelalter
leben. Wir duÈrfen nicht wie zu Inquisitionszeiten leben,
auch nicht wie in Zeiten, als man zwischen Mohammeda-
nismus und Christentum in Kriegen dachte. Diese Zeiten
liegen alle hinter uns. Wir muÈssen schon weiterdenken, an
unsere Zukunft. Das muÈssen alle Nationen tun, um dann
zu einer Demokratie zu kommen.

Deswegen, Herr PraÈsident, bitte ich, Herrn Antretters Be-
richt einstimmig zuzustimmen. Ich moÈchte diesen Bericht
als einen brillianten Bericht bezeichnen, und ich gratuliere
noch einmal, Herr Antretter.

Ich danke Ihnen. ± (Beifall)

RobertAntretter (SPD). ± Herr PraÈsident! Erlauben Sie,
daû ich mit dem letzten Redner beginne, mit dem von mir
sehr geschaÈtzten Kollegen Herrn de Decker. Ich bedauere,
daû er die Zielsetzung des Berichts ganz offenkundig
nicht verstanden hat. Ich bedauere das um so mehr, als es
durchaus auch Gelegenheiten gab, wo ich meinerseits
nach klugen Bemerkungen von ihm eine Position uÈber-
denken muûte. Heute kann ich Ihnen keinesfalls empfeh-
len, seinem Ratschlag zu folgen.

Herr de Decker hat den Eindruck erweckt, als ob es mir
darum ginge, die WEU von der EuropaÈischen Union, von
der NATO, abzukoppeln. Aber Sie wissen selbst, Herr
Kollege de Decker, daû das natuÈrlich nicht der Fall ist.
Sie kennen die Regeln. Das hat Ihr Debattenbeitrag, des-
sen Rhetorik ich Respekt zolle, offenbart. Sie wissen, was
in der EU und in der NATO geschieht. Sie wissen, wo die
Grenzen liegen, die wir nicht uÈberschreiten duÈrfen, die
wir einhalten muÈssen.
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Warum, Herr de Decker, sagen Sie, wir wuÈrden die PraÈ-
missen der EU miûachten, wenn ich vorschlage, daû es
eine Erleichterung fuÈ r die Mitarbeit der assoziierten Mit-
glieder geben soll, wo doch die Kommission der WEU
selbst gesagt hat, alle assoziierten Partner seien in der La-
ge, an der GASP mitzuarbeiten. Welche Interessen vertre-
ten wir eigentlich? Warum muÈssen wir hier paÈpstlicher
sein als der Papst? Das ist eine Redewendung, die man in
meinem Land bei solchen Gelegenheiten gebraucht. Nein,
wir haben nicht hinter die Kommission zuruÈckzugehen.
Gerade als Parlamentarische Versammlung haben wir al-
les zu tun, was moÈglich ist, um die FreiraÈume der Westeu-
ropaÈischen Union soweit wie moÈglich auszuschoÈpfen, im-
mer unter der PraÈmisse: Es geht nichts ohne die NATO,
und die EU muû das Ziel sein.

Aber ist es denn eine Aufweichung dieses Prinzips, wenn
sich ein Land schon auf dem Weg in die EU befindet, wenn
ihm die Kommission bescheinigt, es koÈnne an der GASP
mitarbeiten, daû wir, WEU-Parlamentarier, dann sagen:
Dieses Land soll in der WEU schon voll mitarbeiten koÈn-
nen, bevor die ganzen muÈhsamen Verhandlungen uÈber
Agrarpolitik, uÈber WaÈhrungsfragen oder uÈber Steuerfragen
geklaÈrt sind. Was hat dies letztlich mit der europaÈischen Si-
cherheit zu tun? Das ist doch ein voÈ llig anderes Feld.

Aber mit europaÈischer Sicherheit hat zu tun, verehrter
Herr Kollege de Decker, was die Kommission angeraten
hat: daû alle assoziierten Partner in der Lage sein muÈssen,
an der GASP mitzuarbeiten. Das ist ein eigener Komplex.
Die Agrarpolitik hat nichts mit europaÈischer Sicherheits-
und VerteidigungsidentitaÈt zu tun.

Nun sprechen Sie sehr kritisch an, daû ich die 91er Be-
schluÈsse beseitigen moÈchte. Ja, das will ich, auch deshalb,
weil uns Berlin 1996 einen eigenstaÈndigen Auftrag gege-
ben hat. Wir sind aufgerufen, die europaÈische Sicherheits-
und VerteidigungsidentitaÈt zu formulieren, ein Szenario
zu entwickeln und unseren Beitrag, den wir selbst dazu
leisten moÈchten, aufzuzeigen. Wir duÈrfen uns nicht in un-
serer KreativitaÈt behindern lassen, weil GeneralsekretaÈr
Cutileiro anderer Meinung ist als Ihr Berichterstatter. Er
ist sicher nicht dadurch hervorgetreten, daû er die Ver-
sammlung in besonderer Weise mit ZustaÈndigkeiten haÈtte
ausstatten wollen. Das ist zwar auch nicht seine Aufgabe.
Hier war er jedenfalls noch nie besonders kreativ. Aber
unsere Aufgabe kann es nicht sein, weil er der Meinung
ist, hier seien wir zu kreativ, diesen Bericht abzulehnen.
Nein, nein, ich bitte Sie herzlich, diesen Einwendungen
nicht zu folgen, meine Damen und Herren.

Herr Kollege de Decker, Sie haben einen wichtigen
Aspekt angesprochen, naÈmlich die WEU sei der europaÈi-
sche Arm der Union. Aber spaÈtestens seit 1996 ist das nur
ein Teil der Wahrheit. Man sagt noch nicht die Unwahr-
heit, wenn man nicht die ganze Wahrheit sagt. Aber ich
halte es fuÈr meine Pflicht, die ganze Wahrheit zu sagen.
Ich stimme Ihnen zu; Sie haben recht, aber nur zur HaÈlfte.
Die andere HaÈlfte ist, daû wir 1996 den Auftrag bekom-
men haben, die europaÈische Sicherheits- und Verteidi-
gungsidentitaÈt zu realisieren, wir, die WEU.

Ich habe mich so ausfuÈhrlich mit diesem letzten Redebei-
trag befaût, weil sich der Kollege de Decker dankenswer-

terweise so viel MuÈhe mit meinem Bericht gemacht und
seinen ganzen Sachverstand in seine Rede gelegt hat.

Ich moÈchte allen, die sich zu meinem Bericht anerken-
nend geaÈuûert haben, danken, vom Kollegen Bianchi bis
zu Lopez Henares, ganz besonders natuÈ rlich auch denen,
die kritische Anmerkungen gemacht haben. Denn das gibt
mir Gelegenheit, noch einmal klarzustellen, worum es in
Wirklichkeit geht.

Erlauben Sie mir, daû ich einen wichtigen Punkt im Bei-
trag unseres hochgeschaÈtzten Kollegen Micheloyiannis
aus Griechenland noch anspreche. Denn ich moÈchte bei
diesem Beschluû alle Kollegen mit im Boot haben. Er hat
den Europarat und die Menschenrechte in Zusammenhang
mit dem gebracht, was wir heute auf der Tagesordnung
haben. Ich stimme Ihnen zu. Es gibt LaÈnder, deren Defi-
zite ich im Europarat aus vorderster Reihe heftig kritisiert
habe. Aber wir als Verteidigungsorganisation haben uÈber
bilaterale und andere Probleme in unseren Relationen hin-
aus die Aufgabe, zu fragen: Wie garantiere ich in SuÈdost,
in Ost, in Nord und SuÈd und West am sichersten eine ver-
teidigungspolitische StabilitaÈt auf unserem Kontinent?
Das geht nicht, indem ich Teile unseres Kontinents margi-
nalisiere. Ich will gern versuchen, bei der Antragsbera-
tung Einvernehmen zu erzielen. Ich moÈchte, daû sich die
Vertreter aller LaÈnder einbezogen fuÈhlen koÈnnen. Aber
ich will auch, daû wir uns unserseits keine Marginalisie-
rung irgendeines Landes, das einen wichtigen StabilitaÈts-
beitrag leistet, zuschulden kommen lassen. ± Vielen
Dank, Herr PraÈsident. (Beifall)

Empfeh lung 626 (1998)

betr. die Sicherheit in einem erweiterten Europa ±
Antwort auf den Jahresbericht des Rates

Die Versammlung,

i(i) erfreut daruÈber, daû der Rat der WEU mit seiner Er-
klaÈrung von Erfurt den Willen zum Ausdruck ge-
bracht hat, die Herausforderungen anzunehmen, die
sich aus der Implementierung des Vertrages von
Amsterdam und der BeschluÈsse der NATO von Ber-
lin und Madrid fuÈ r die WEU ergeben;

(ii) jedoch stark bedauernd, daû der WEU-Rat den
zweiten Teil seines 43. Jahresberichtes nicht recht-
zeitig an die Versammlung uÈbermittelt hat und da-
durch zum wiederholten Mal gegen seine Verpflich-
tungen aus Artikel IX des geaÈnderten BruÈsseler Ver-
trages verstoÈût;

(iii) tief besorgt uÈber die nach wie vor gespannte Lage
im Kosovo und uÈber die groûen Schwierigkeiten,
die Probleme dort einer fuÈ r alle Beteiligten zufrie-
denstellenden LoÈsung zuzufuÈhren, ehe sie zu einer
konkreten Gefahr fuÈ r die Sicherheit und StabilitaÈt
der NachbarlaÈnder ,,ehemalige jugoslawische Repu-
blik Makedonien`̀ und Albanien und gegebenenfalls
der gesamten Balkanregion wird;

(iv) deshalb die Wichtigkeit unterstreichend, daû der
WEU-Rat rasch Einigkeit uÈber die in Erfurt be-
schlossene Ausarbeitung eines verbesserten Abstim-
mungs- und Entscheidungsverfahrens in Krisensi-
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tuationen auf der Basis des geaÈnderten BruÈsseler
Vertrages erzielt;

(v) der Auffassung, daû es die rasche Reaktion Europas
auf Krisensituationen foÈ rdert, wenn Entscheidungen
der EuropaÈischen Union, in solchen FaÈllen der
WEU in Anspruch zu nehmen, von vornherein auf
entsprechenden Vorarbeiten und VorschlaÈgen der
WEU beruhen;

(vi) feststellend, daû zumindest ein Mitgliedsland der
WEU ± Deutschland ± die Auffassung vertritt, daû die
in Amsterdam beschlossene AÈ nderung des EU-Vertra-
ges gleichzeitig eine Inzidenter-AÈ nderung des geaÈn-
derten BruÈsseler Vertrages sei, dem das entsprechende
Parlament durch Ratifizierung des Artikels 17 des EU-
Vertrages zustimme, waÈhrend der WEU-Rat in seiner
Antwort auf die Empfehlung 618 ausdruÈcklich darauf
hinweist, daû die Entwicklung der Beziehungen zur
EuropaÈischen Union eine Revision des geaÈnderten
BruÈsseler Vertrages nicht erforderlich mache;

(vii) daher auf die Gefahr unterschiedlicher Interpretatio-
nen der Rechtsfolgen der Ratifikation des
Artikels 17 des EU-Vertrages in den nationalen Par-
lamenten hinweisend;

(viii) in der Erwartung, daû die von der EuropaÈischen
Union im Vertrag von Amsterdam angekuÈndigte
FoÈrderung engerer institutioneller Beziehungen zur
WEU zu einer besseren Beteiligung der WEU an
den AktivitaÈten der GASP fuÈhren wird;

(ix) die Notwendigkeit hervorhebend, den Charakter,
den Rahmen, die Teilnehmer und die FinalitaÈt einer
EuropaÈischen Sicherheits- und Verteidigungsidenti-
taÈt klarer als bisher zu definieren;

(x) besorgt daruÈber, daû die Vorgehensweise des Rates,
die ModalitaÈten einer verbesserten Teilnahme der
assoziierten Mitglieder, der Beobachter- und der as-
soziierten Partnerstaaten auf der Versammlung teil-
weise unbekannte Einzelentscheidungen zu gruÈn-
den, zu einer erheblichen Rechtsunsicherheit fuÈhren
muû, mit dem Risiko, daû die Befugnisse der parla-
mentarischen Delegationen dieser LaÈnder in der
Versammlung nicht mehr mit denen ihrer Vertreter
im Rat uÈbereinstimmen;

(xi) daher betonend, daû alle Anstrengungen, die darauf
abzielen, diese Staaten noch staÈrker an den AktivitaÈ-
ten der WEU zu beteiligen, von der Versammlung
nur unterstuÈ tzt werden kann, wenn diese Beteiligung
auf klaren rechtlichen und parlamentarischen nach-
pruÈfbaren internationalen Vereinbarungen beruht;

EMPFIEHLT DEM RAT,

1. die Versammlung uÈber die Rechtsfolgen aufzuklaÈren,
die das Inkrafttreten der Bestimmungen des Vertrages
von Amsterdam auf den geaÈnderten BruÈsseler Vertrag
hat, damit dies im Ratifizierungsverfahren in den Mit-
gliedslaÈndern beruÈcksichtigt werden kann;

2. rasch dafuÈ r zu sorgen, daû gegebenenfalls die Bestim-
mungen des geaÈnderten BruÈsseler Vertrages, die
durch die AÈ nderungen des EU-Vertrages tangiert
werde, entsprechend geaÈndert werden;

3. rasch zu pruÈ fen, ob und welche Bestimmungen des
geaÈnderten BruÈsseler Vertrages aufgrund der Schaf-
fung militaÈrischer Strukturen in der WEU geaÈndert
werden muÈssen;

4. die Versammlung uÈber die Fortschritte bei der Ver-
besserung des Entscheidungsverfahrens in Krisensi-
tuationen zu informieren;

5. klarzustellen, ob und gegebenenfalls welche Unter-
schiede zwischen dem Projekt einer EuropaÈischen Si-
cherheits- und VerteidigungsidentitaÈt (ESVI) einer-
seits und der GASP bzw. der zwischen der WEU und
der EU gemeinsam ausgearbeiteten Definition einer
gemeinsamen Verteidigungspolitik andererseits be-
stehen;

6. die Erweiterungspolitik der WEU so flexibel zu ge-
stalten, daû

a. alle Staaten, mit denen die EuropaÈische Union Bei-
trittsverhandlungen begonnen hat und die Beitritts-
protokolle mit der Atlantischen Allianz unterzeich-
net haben, eingeladen werden, dem geaÈnderten
BruÈsseler Vertrag nach den gemaÈû Artikel XI zu
vereinbarenden Bedingungen beizutreten;

b. Mindestvoraussetzung eines Beitritts zum geaÈnder-
ten BruÈsseler Vertrag fuÈr europaÈische NATO-Staa-
ten ihre Zulassung durch die EuropaÈische Union
zur Teilnahme an der GASP ist;

7. sich daher im Rahmen der aufgrund des Vertrages
von Amsterdam mit der EuropaÈischen Union auszuar-
beitenden Regelungen uÈber eine verstaÈrkte Zusam-
menarbeit zwischen der WEU und der EU bei der EU
dafuÈ r einzusetzen, daû die assoziierten Mitglieder und
assoziierten Partner der WEU, die dies wuÈnschen, an
den AktivitaÈten der GASP teilnehmen koÈnnen, sofern
diese die WEU betreffen;

8. die Zusammenarbeit mit den WEU-Staaten, die in ab-
sehbarer Zeit nicht dem geaÈnderten BruÈsseler Vertrag
beitreten koÈnnen oder wollen, auf ein internationales,
rechtlich eindeutiges und parlamentarisch nachpruÈ f-
bares Assoziationsabkommen zu gruÈnden, das die
bisherige Unterscheidung zwischen assoziierten Mit-
gliedern, Beobachtern und assoziierten Partner uÈber-
fluÈssig macht;

9. der Versammlung das in Erfurt gebilligte Dokument
uÈber die praktischen Regelungen fuÈ r die Beteiligung
assoziierter Partner an Petersberg-Operationen zu
uÈbermitteln;

10. sicherzustellen, daû der Jahresbericht des Rates der
Versammlung in Zukunft wieder rechtzeitig uÈbermit-
telt wird und in ihm auch Informationen uÈber die Ak-
tivitaÈten der EuropaÈischen Union im Rahmen der
GASP enthalten sind;

Tageso rdnungspunk t

Ansprache des griechischen Ministers
fuÈ r europaÈische Angelegenheiten

Giorgos Papandreou

(Themen s.S. 5 f)

Wolfgang Behrendt (SPD). ± Vielen Dank, Herr PraÈsi-
dent. ± Herr Minister, eine wichtige Voraussetzung fuÈr
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eine erfolgreiche Sicherheitspolitik ist eine stabile Wirt-
schaft. Ich glaube, daû die EuropaÈische Wirtschafts- und
WaÈhrungsunion wesentlich zu einer solchen StabilitaÈt bei-
tragen wird. Das erklaÈrte Ziel der griechischen Regierung
war ± obwohl sie in der ersten Runde nicht dabei sein
wird ±, bis zum Jahre 2001 den Beitritt zur Wirtschafts-
und WaÈhrungsunion zu erreichen. Bleibt es bei dieser
Zielsetzung, und welche Maûnahmen werden Sie ergrei-
fen, um die Konvergenzkriterien und insbesondere im
Hinblick auf die Inflationsrate die Voraussetzungen zum
Beitritt zur WaÈhrungsunion zu erfuÈ llen?

Robert Antretter (SPD). ± Herr Minister, ich moÈchte
noch einmal betonen, wie sehr die Versammlung die Initia-
tive des Rates begruÈût, ein Verfahren auszuarbeiten, um
die Entscheidungswege, das Entscheidungsverfahren und
die Konsensbildung im WEU-Rat auf der Basis des geaÈn-
derten BruÈsseler Vertrages zu verbessern. Leider muûten
wir in Rhodos erfahren, daû der Rat in dieser Frage noch
nicht weitergekommen ist. KoÈnnen Sie erlaÈutern, Herr Mi-
nister, wo die Hauptschwierigkeiten liegen, und wann Sie
damit rechnen, daû der Rat hier zu einer Einigung kommt,
die fuÈ r uns alle auûerordentlich wichtig ist? ± Vielen Dank.

Giorgos Papandreou (griechischer Staatsminister fuÈr
europaÈische Angelegenheiten als amtierender Ratsvorsit-
zender): Herr Antretter, ich teile Ihre Besorgnis hinsicht-
lich der Notwendigkeit eines Konsenses uÈber die Peters-
berg-ErklaÈrung. Es ist Sache des Rates, den Konsens her-
beizufuÈhren, aber es besteht die Tendenz einer konstrukti-
ven Enthaltung. Wir haben alles getan, was wir konnten.
Es wurde im Amsterdamer-Vertrag und in unseren Dis-
kussionen auf den Regierungskonferenzen vereinbart.
Wenn er ratifiziert sein wird, wird er ein wichtiger Aspekt
unserer Gemeinsamen Auûen- und Sicherheitspolitik sein,
die, wie wir hoffen, wirksamere, effizientere und schnelle-
re BeschluÈsse ermoÈglichen wird. Es wird den Mitglied-
staaten moÈglich sein, sich durch konstruktive Enthaltung
nicht zu beteiligen.

Wir haben alles getan, was wir waÈhrend unserer PraÈsident-
schaft tun konnten, und wir haben die Grenzen unserer
MoÈglichkeiten erreicht. Herr Antretter, ich teile jedoch Ihre
Besorgnis und stimme in dieser Hinsicht mit Ihnen uÈberein.

Herr Behrendt, ich glaube, daû Ihre Frage sich an die grie-
chische Regierung richtete. Wie Sie wissen, wurde kuÈrzlich
auf dem EU-Gipfeltreffen eine historische Entscheidung
uÈber den EURO getroffen. WaÈhrend dieses Gipfeltreffens
wurde im griechischen Parlament eine wichtige ErklaÈrung
abgegeben. Die griechische Wirtschaft hat wesentliche Fort-
schritte im Hinblick auf die Erreichung der Konvergenzkri-
terien gemacht, und dies wurde von allen anerkannt. Es ist
moÈglich, daû mein Land in der Lage sein wird, sich der ein-
heitlichen WaÈhrung im Jahre 2001 anzuschlieûen.

Ich moÈchte oÈffentlich sagen, daû die griechische Regie-
rung weiterhin zu ihrem Beschluû, sich der Wirtschafts-
und WaÈhrungsunion anzuschlieûen, steht. Wir haben ein
Programm der Steuer- und Strukturanpassung angekuÈn-
digt, welches eine Ausgabenkontrolle beinhaltet sowie
Privatisierung, Teilprivatisierung und neue Mittelbereit-
stellungen fuÈ r das soziale Sicherheitssystem und den Ar-

beitsmarkt. Wir glauben, daû diese Maûnahmen und unser
oÈ ffentlich verkuÈndetes politisches Bekenntnis uns in die
Lage versetzen werden, die Konvergenzkriterien zu erfuÈ l-
len. In bezug auf die Inflation hat die unabhaÈngige Bank
von Griechenland eine rigide WaÈhrungspolitik ange-
wandt. Sie sieht eine Reduzierung von 3% in der ersten
JahreshaÈlfte 1999 und eine Inflationsrate von 2% zum En-
de des Jahres 1999 vor.

Wir werden fuÈr eine Beurteilung unserer Wirtschaft im
Jahre 2000 bereit sein und werden uns im Jahre 2001 an
dem EURO beteiligen.

Tageso rdnungspunk t

Ansprache des GeneralsekretaÈrs
der WesteuropaÈischen Union JoseÂ Cutileiro

(Themen s.S. 6 f)

Wolfgang Behrendt (SPD). ± Vielen Dank, Herr PraÈsi-
dent! Herr GeneralsekretaÈr, ich moÈchte Ihnen fuÈ r die um-
fassende Darstellung der Probleme und der Aufgabenfel-
der der WesteuropaÈischen Union, die Sie uns hier gege-
ben haben, danken. Ich glaube, wir haben alle viel Ver-
staÈndnis fuÈr die Schwere Ihrer Aufgabe im Spannungsfeld
zwischen NATO, EU und OSZE.

Ich moÈchte eine konkrete Frage an Sie richten: Sehen Sie
im Wege einer Gemeinsamen Auûen- und Sicherheits-
politik eine Aufteilung militaÈrischer Aufgaben auf ein-
zelne LaÈnder oder auch einen Verzicht einzelner LaÈnder?
Wie koÈnnte eine solche Aufgabenteilung aussehen? Sehen
Sie die Perspektive gemeinsamer StreitkraÈfte und eines
staÈndigen gemeinsamen Kommandos?

JosØ Cutileiro (GeneralsekretaÈr der WEU): So, wie die
Dinge stehen, kann sich die WEU auf nationale und mul-
tinationale StreitkraÈfte stuÈ tzen. Bei dieser Operation ist
das Konzept einer FuÈhrungsnation moÈglich, bei dem eine
Nation eine besondere Rolle uÈbernimmt. Ich sehe keine
Notwendigkeit fuÈ r eine theoretische Festlegung einer Auf-
teilung der Rollen und Spezialisierung zwischen den ver-
schiedenen Nationen. Je nach Art der Krise und der Um-
staÈnde und der Art und Weise, wie eine Streitkraft fuÈ r die
WEU organisiert werden koÈnnte, koÈnnte eine Nation oder
einige Nationen eine FuÈhrungsrolle uÈbernehmen, aber an-
derenfalls waÈre das nicht der Fall.

Tageso rdnungspunk t

AÈ nderung des Wortlauts der Artikel 16, 35, 40
und 48 der GeschaÈftsordnung der Versammlung

(Drucksache 1600)

Berichterstatter:
Abg. Kevin Mc Namara (Vereinigtes KoÈnigreich)
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Besch luû Nr. 21 (1998)

betr. die AÈ nderung des Wortlauts
der Artikel 16, 35, 40 und 48 der GeschaÈftsordnung

der Versammlung

Die Versammlung,

(i) in Anbetracht der Tatsache, daû Artikel 16 ihrer Ge-
schaÈftsordnung einige unnoÈ tig komplizierte Bestim-
mungen enthaÈlt und angesichts der verstaÈrkten Betei-
ligung der assoziierten Mitgliedstaaten an den Aktivi-
taÈten der WEU und an den fuÈr die Mitglieder der Or-
ganisation zu entrichtenden BeitraÈgen;

(ii) feststellend, daû Artikel 35 keine Bestimmung enthaÈlt
uÈber die Vorteile einer elektronischen Abstimmung;

(iii) feststellend, daû die franzoÈsische Fassung von Arti-
kel 40 es nicht ermoÈglicht, zwischen dem StaÈndigen
Ausschuû und anderen AusschuÈssen zu differenzie-
ren;

(iv) im Einklang mit dem vom PraÈsidialausschuû am
16. September 1997 vorgebrachten Ersuchen, Arti-
kel 48 klarer zu formulieren,

BESCHLIESST,

die oben genannten Artikel wie folgt zu aÈndern:

1. In Artikel 16 Absatz 2

(a) werden die Buchstaben (d), (e), (f) und (h) gestri-
chen;

(b) wird ein neuer Buchstabe (d) mit folgendem Wort-
laut verabschiedet:

,,(d) Artikel 35 uÈber das Abstimmungsverfahren
und Artikel 36 uÈber erforderliche Mehrheiten
finden keine Anwendung auf die Vertreter der
assoziierten Mitgliedstaaten.`̀

(c) der jetzige Buchstabe (g) wird zu Buchstabe (e);

(d) der jetzige Buchstabe (i) wird zu Buchstabe (f).

2. In Artikel 35

wird Absatz 1 durch folgenden neuen Absatz ersetzt:

,,1. Die Versammlung stimmt durch Handzeichen
oder, gemaÈû einer Entscheidung des PraÈsidenten,
durch ein anderes Verfahren ab, das eine schnelle
AuszaÈhlung der Stimmen ermoÈglicht, auûer in FaÈl-
len, in denen eine namentliche Abstimmung oder
eine geheime Abstimmung erforderlich ist. Nur die
abgegebenen Ja- und Nein-Stimmen werden bei
der AuszaÈhlung der abgegebenen Stimmen beruÈck-
sichtigt.̀ `

3. In Artikel 40

(a) wird das Wort ,,staÈndige`̀ vor dem Wort ,,Aus-
schuÈsse`̀ in Absatz 1 gestrichen;

(b) wird das Wort ,,staÈndige`̀ vor dem Wort ,,Aus-
schuÈsse`̀ in Absatz 3 1), in dem es dreimal vor-
kommt, gestrichen;

(c) wird der Satz ,,Der vierte staÈndige Ausschuû ...
Vereinigtes KoÈnigreich 4`̀ . in Absatz 3 gestrichen;

(d) wird im folgenden Satz das Wort ,,vierte`̀ nach
dem Wort ,,dritte`̀ eingefuÈgt`̀ .

4. In Artikel 48

wird Absatz 1 durch folgenden Text ersetzt:

,,Der Greffier wird von der Versammlung auf Vor-
schlag des PraÈsidialausschusses ernannt. Seine Amts-
zeit endet nach Ablauf von fuÈnf Jahren nach seiner Er-
nennung und kann erneuert werden. Ist sein Nachfolger
aufgrund von hoÈherer Gewalt nicht in der Lage, seine
Amtspflichten termingerecht zu uÈbernehmen, wird die
Amtszeit des Greffiers um die erforderliche Zahl von
Monaten, hoÈchstens sechs Monate, verlaÈngert.

Mindestens ein Jahr vor Beendigung seiner Amtszeit
setzt der Greffier den PraÈsidenten der Versammlung
dementsprechend in Kenntnis, worauf dieser das Ver-
fahren fuÈr die Ernennung des Greffiers einleitet, so daû
die Ernennung mindestens drei Monate vor dem Ende
der laufenden Amtszeit erfolgt.

Wird der PraÈsident davon unterrichtet, daû der Greffier
an der AusuÈbung seiner Amtspflichten gehindert ist,
weist er einen der Stellvertretenden Greffiers an, diese
Amtspflichten vorlaÈufig zu uÈbernehmen. Sollte sich die
Verhinderung als dauerhaft erweisen, wird unverzuÈg-
lich das Verfahren zur Ernennung eines neuen Gref-
fiers eingeleitet.̀ `

Dienstag, 19. Mai 1998

Tageso rdnungspunk t

Europa und die Entwicklung auf dem Balkan

(Drucksache 1608)

Berichterstatter:
Abg. Jan Dirk Blaauw (Niederlande)

Empfeh lung 627 (1998)

betr. Europa und die Entwicklung
der Lage auf dem Balkan

Die Versammlung,

(i) unter Hinweis auf die Ergebnisse, die auf der Sit-
zung des Friedensimplementierungsrats (PIC) am
9. und 10. Dezember 1997 in Bonn erzielt wurden,
der feststellte, daû bei der Umsetzung des Frie-
densabkommens von Dayton in Bosnien und Her-
zegowina erhebliche Fortschritte gemacht wurden;

(ii) sich jedoch der Tatsache bewuût, daû der Rat fuÈr
die Friedensumsetzung weiterhin besorgt ist uÈber
den Mangel an Fortschritten in vielen Bereichen,
z.B. uÈber UnzulaÈnglichkeiten in bezug auf das
Funktionieren oÈffentlicher Institutionen, uÈber wei-
terhin bestehende illegale Regierungsstrukturen in
der FoÈderation, den unzureichenden Menschen-

1) Entspricht Absatz 2 des Artikels 40 in der im November 1996 ver-
oÈ ffentlichten Fassung der GeschaÈftsordnung, die den neuen, im
Januar 1997 verabschiedeten Absatz 2 noch nicht enthaÈlt.
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rechtsschutz und das Fehlen starker multi-ethni-
scher politischer Parteien und einer strukturierten
Zivilgesellschaft, um nur einige der vielen genann-
ten Punkte anzufuÈhren;

(iii) den Beschluû begruÈûend, den Hohen RepraÈsentan-
ten im Hinblick darauf, die LoÈsung von Schwierig-
keiten zu erleichtern, zu ermaÈchtigen, bindende
Entscheidungen zu treffen, was in einigen Berei-
chen bereits zu positiven Ergebnissen gefuÈhrt hat;

(iv) mit Bedauern daruÈber, daû ein SchluÈsselproblem
des Friedensprozesses von Dayton, und zwar die
RuÈckkehr der FluÈchtlinge und Vertriebenen an ihre
urspruÈnglichen HeimstaÈtten, groÈûtenteils noch im-
mer ungeloÈst ist, angesichts dessen, daû von den
400 000 Bosniern, die in den letzten zwei Jahren
zuruÈckgekehrt sind, nur 35 000 an ihre HeimstaÈtten
in Minderheitengebiete zuruÈckgekehrt sind, waÈh-
rend 600000 bosnische FluÈchtlinge sich noch im
Ausland aufhalten und 800 000 Binnenvertriebene
sind;

(v) die bei der RuÈckkehr und der Wiederansiedlung
von FluÈchtlingen und Vertriebenen in Orte wie
Drvar, Derventa und Sarajewo und in der Tat im
ganzen Gebiet von Bosnien und Herzegowina auf-
tretenden Schwierigkeiten beklagend;

(vi) die Initiative des Hohen Kommissars der Verein-
ten Nationen fuÈ r FluÈchtlinge begruÈûend, das Pro-
jekt der ,,offenen StaÈdte`̀ zu foÈ rdern, die bereit
sind, RuÈckkehrern, die Minderheiten angehoÈren,
oÈ ffentliche Dienstleistungen anzubieten und in de-
nen zur UÈ berwachung ihrer Sicherheit gemeinsa-
me, multiethnische Polizeieinheiten eingerichtet
werden;

(vii) feststellend, daû die Umsetzung der Ergebnisse der
Kommunalwahlen vom September 1997 in einigen
Kommunen noch immer schwere Probleme verur-
sacht;

(viii) feststellend, daû der politische und wirtschaftliche
Einfluû von Radovan Karadzic und seinen Ge-
folgsleuten in der Republik Srpska nachlaÈût;

(ix) die politischen VeraÈnderungen in der Republik
Srpska begruÈûend, in der PraÈsidentin Plav�ic und
die neue Regierung unter MinisterpraÈsident Dodik
nun ihre Bereitschaft zeigen, konstruktiv bei der
Umsetzung des Friedensabkommens von Dayton
zu kooperieren;

(x) mit Befriedigung feststellend, daû als Ergebnis
dieser politischen VeraÈnderungen in der Republik
Srpska eine wachsende Zahl bosnischer Serben,
die der Kriegsverbrechen beschuldigt werden, sich
gestellt haben oder verhaftet worden sind;

(xi) mit VerstaÈndnis fuÈr den Beschluû des Schiedsgre-
miums fuÈ r Brcko in bezug darauf, den endguÈ ltigen
Schiedsspruch uÈber den Status dieser Stadt und ih-
re unmittelbare Umgebung bis zum Ende des Jah-
res 1998 aufzuschieben, wodurch die Bedingungen
fuÈ r eine umfassende und fuÈr alle betroffenen ethni-
schen Gemeinschaften annehmbare LoÈsung ge-
schaffen werden koÈnnten;

(xii) besorgt uÈber die Lage in Ostslawonien, nachdem
kuÈrzlich der Regierung Kroatiens die Kontrolle
uÈber diese Enklave uÈbertragen wurde, angesichts
der schwerwiegenden Zweifel an der Einhaltung
der von Kroatien eingegangenen Verpflichtung,
die RuÈckkehr von FluÈchtlingen und Vertriebenen
an ihre HeimstaÈtten in Kroatien und in die ganze
Region zu foÈ rdern und zu gestatten;

(xiii) betonend, daû die Fortschritte bei der Identifizie-
rung von Vermiûten, ein wesentlicher Teil des
AussoÈhnungsprozesses, nicht ausreichen und
gleichzeitig feststellend, daû Exhumierungen und
Identifizierungen zur Zeit unter der Schirmherr-
schaft des Internationalen Strafgerichtshofes fuÈr
das ehemalige Jugoslawien im Gebiet um Srebre-
nica stattfinden;

(xiv) die Auffassung vertretend, daû bei den MinenraÈum-
operationen nicht genuÈgend Fortschritte erzielt und
daû weitere Mittel aus Europa benoÈ tigt werden,
um die Beseitigung von fast einer Million Minen
auf bosnischem Territorium voranzutreiben,
gleichzeitig erfreut uÈber die Bereitschaft der Repu-
blik Slowenien, ein Sonderausbildungszentrum fuÈr
die Ausbildung der internationalen StreitkraÈfte ein-
zurichten, die fuÈ r die MinenraÈumoperationen auf
bosnischem Territorium eingesetzt werden;

(xv) den Beschluû des Nordatlantikrates begruÈûend,
seine Operation in Bosnien und Herzegowina nach
Ablauf des Mandates der derzeitigen SFOR-Trup-
pe weiterzufuÈhren und dabei anfangs eine Trup-
penstaÈrke von ungefaÈhr 35 000 beizubehalten, mit
der MoÈglichkeit einer Verringerung nach den
Wahlen im September, wenn es die Situation er-
laubt;

(xvi) feststellend, daû Experten aus den Vereinigten
Staaten und einige EuropaÈer seit Herbst 1997 argu-
mentieren, daû die EuropaÈer ein staÈrkeres Profil
und mehr Aufgaben bei der Nachfolgetruppe der
SFOR haben sollten, insbesondere durch die Sta-
tionierung eines bewaffneten Sonderpolizeikontin-
gents mit einer gezielten BefaÈhigung zur Wahrung
der oÈ ffentlichen Ordnung, um die LuÈcke zwischen
den SFOR-Soldaten und den unbewaffneten Be-
amten der Internationalen Polizeieinsatztruppe
(IPTF) zu fuÈ llen;

(xvii) feststellend, daû der Operationsplan fuÈ r die neue
SFOR dem MilitaÈrausschuû der NATO am
20. April vorgelegt wurde, jedoch zu diesem Zeit-
punkt die detaillierten Vereinbarungen fuÈr das be-
waffnete Sonderpolizeikontingent noch nicht fest-
gelegt worden waren, nicht zuletzt aufgrund von
WiderstaÈnden einiger europaÈischer Staaten;

(xviii) unter Hinweis darauf, daû die Versammlung dem
Rat in ihrer Empfehlung 619 empfahl,

,,im Lichte der Erfahrungen mit dem Polizei-
kontingent der WEU in Mostar und der MAPE
in Albanien die MoÈglichkeit zu pruÈ fen, ob zum
einen eine WEU-Polizeitruppe geschaffen werden
koÈnnte, welche zunaÈchst die IPTF ± unter deren
Kommando ± unterstuÈ tzen und diese spaÈter, sofern
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Bedarf besteht, ersetzen koÈnnte, unter dem Kom-
mando der WEU mit gleichem Mandat und ande-
rerseits zu pruÈ fen, ob sie dieses Mandat ausfuÈhren
koÈnnte, ohne sich systematisch auf die Hilfe der
SFOR oder deren Nachfolgetruppe zu verlassen
und damit die Entschlossenheit Europas zum Aus-
druck zu bringen, seinen Verantwortlichkeiten im
Hinblick auf den Aufbau und die Wiederherstel-
lung von Frieden, Sicherheit und StabilitaÈt in Eu-
ropa nachzukommen,̀ `

(xix) mit Bedauern daruÈber, daû der Rat in seiner Erwi-
derung auf Empfehlung Nr. 619 es faÈlschlicher-
weise fuÈ r ,,verfruÈht hielt, sich mit der Frage der
Einrichtung einer Nachfolgetruppe der SFOR zu
befassen`̀ , insbesondere, da er sich der Diskussion
zu diesem Thema innerhalb der NATO vollstaÈndig
bewuût war, einschlieûlich der VorschlaÈge, ein eu-
ropaÈisches bewaffnetes Sonderpolizeikontingent
einzurichten;

(xx) mit Bedauern daruÈber, daû die WEU noch keiner-
lei Anstrengungen unternommen hat, ein aus Euro-
paÈern zusammengesetztes bewaffnetes Sonderpoli-
zeikontingent einzurichten und daû daher moÈg-
licherweise jetzt eine Polizeitruppe, die nicht aus-
schlieûlich aus EuropaÈern besteht, in die SFOR-
Truppen eingegliedert wird;

(xxi) sehr besorgt uÈber die Lage im Kosovo, wo die am
ehesten vorhersehbare Krise auf dem Balkan sehr
leicht in einen erneuten Ausbruch unannehmbarer
Gewalt eskalieren koÈnnte;

(xxii) die Auffassung vertretend, daû, im Gegensatz zu
dem Anspruch von PraÈsident Milo�evic ± den die-
ser durch die Ergebnisse eines hastig organisierten
Referendums am 23. April als bestaÈtigt ansieht ±,
das Problem im Kosovo keine innere Angelegen-
heit ist, in die fremde Staaten sich nicht einmi-
schen sollten, nicht zuletzt aufgrund der Tatsache,
daû die Folgen des bewaffneten Konflikts, ein-
schlieûlich des UÈ berschwappens bewaffneter
KaÈmpfe und massiver FluÈchtlingsbewegungen, die
StabilitaÈt in der Region und die europaÈische Si-
cherheit als Ganzes bedrohen koÈnnten;

(xxiii) mit UnterstuÈ tzung fuÈr den gemeinsamen Stand-
punkt der EuropaÈischen Union in bezug auf das
Problem des Kosovo, wie er in ihrer ErklaÈrung
vom 16. MaÈrz 1998 dargelegt ist und fuÈ r die von
der Kontaktgruppe am 9. und am 25. MaÈrz 1998
gefaûten BeschluÈsse;

(xiv) die Arbeit der Sant'Egidio-Gemeinde begruÈûend,
die ihr moÈglichstes tut, um eine AussoÈhnung zwi-
schen Serben und Kosovo-Albanern herbeizufuÈh-
ren;

(xxv) in der UÈ berzeugung, daû politischer und diploma-
tischer Druck nicht ausreicht, um die Krise im Ko-
sovo zu begrenzen und zu loÈsen, und daû Europa
eine besondere Verantwortung traÈgt in bezug dar-
auf, aktiv und sichtbar zu einer MilitaÈrpraÈsenz in
dem Gebiet beizutragen mit dem Ziel, die StabilitaÈt
und die Sicherheit sowohl in der ,,ehemaligen

jugoslawischen Republik Makedonien`̀ als auch in
Albanien sicherzustellen,

EMPFIEHLT DEM RAT,

1. die Rolle und die Verantwortung Europas in der SFOR
zu staÈrken, indem er als Angelegenheit von Dringlich-
keit und mit groÈûter Aufmerksamkeit die Stationierung
einer aus EuropaÈern zusammengesetzten spezialisierten
Polizeieinheit mit einer besonderen BefaÈhigung zur
Wahrung der oÈ ffentlichen Ordnung pruÈft;

2. die Planungszelle aufzufordern, PlaÈne fuÈr den Eventu-
alfall aufzustellen, die alle moÈglichen Optionen in be-
zug auf eine wirksame PraÈsenz der WEU in Albanien
und in der ,,ehemaligen jugoslawischen Republik Ma-
kedonien`̀ ansprechen, wobei diese PraÈsenz dazu ge-
eignet sein sollte, die Auswirkungen eines gewaltsa-
men Konflikts im Kosovo zu begrenzen;

3. dem EuropaÈischen Rat, in Anwendung von Arti-
kel VIII.3 des geaÈnderten BruÈsseler Vertrags und Arti-
kel J.7.1 des Vertrags von Amsterdam und auf der
Grundlage der PlaÈne fuÈ r den Eventualfall der Planungs-
zelle, eine effektive WEU-PraÈsenz sowohl in der ,,ehe-
maligen jugoslawischen Republik Makedonien`̀ als
auch in Albanien vorzuschlagen mit dem Ziel, einen
Beitrag zu leisten zur Aufrechterhaltung des politi-
schen und wirtschaftlichen Drucks der EU, der darauf
ausgerichtet ist, einen neuen bewaffneten Konflikt auf
dem Balkan zu vermeiden;

4. die Planungszelle anzuweisen, in UÈ bereinstimmung
mit Kapitel VII der Charta der Vereinten Nationen und
Artikel VIII.3 des geaÈnderten BruÈsseler Vertrags eine
Reihe von Optionen vorzubereiten fuÈ r ein moÈgliches
Eingreifen Europas im Kosovo mit dem Ziel, der Ge-
walt ein Ende zu setzen, die Ordnung wiederherzustel-
len und die Rechtsstaatlichkeit wiedereinzurichten,
sollte die Situation eine Bedrohung fuÈ r den Frieden
darstellen.

5. Maûnahmen zu ergreifen mit dem Ziel, Waffenliefe-
rungen an die Befreiungsarmee Kosova (UCK) zu ver-
hindern und das Waffenembargo gegen die ehemalige
Republik Jugoslawien zu unterstuÈ tzen.

Tageso rdnungspunk t

Die PolizeikraÈfte der WEU ±
Antwort auf den Jahresbericht des Rats

(Drucksache 1609)

Berichterstatter:
Abg. Pietro Giannattasio (Italien)

Empfeh lung 628 (1998)

betr. die PolizeikraÈfte der WEU ±
Antwort auf den Jahresbericht des Rates

Die Versammlung,

(i) unter Hinweis auf die AktivitaÈten der Polizei- und
Zolloperation der WEU auf der Donau von Juni
1993 bis Oktober 1996 zur UÈ berwachung des Em-
bargos gegen die Republiken von Serbien und Mon-
tenegro;
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(ii) unter Hinweis auf die Mission des WEU-Polizei-
kontingents in Mostar von Juli 1994 bis Oktober
1996;

(iii) in Anbetracht der AktivitaÈten des Multinationalen
Beratenden Polizeikontingents (MAPE), dessen
Mandat im Juli 1997 begann, und die juÈngste Ver-
laÈngerung seines Mandats bis April 1999 begruÈ -
ûend;

(iv) unter Betonung dessen, daû die Missionen auf der
Donau und in Mostar erfolgreich waren, und die
derzeitige Albanien-Mission des MAPE, welches
zahlenmaÈûig zunimmt und staÈrker wird, bereits er-
hebliche Auswirkungen auf seinen AktivitaÈtsbereich
hatte, obwohl noch viel zu tun bleibt in bezug auf
die Bereitstellung von Beratung, Grund- und Spe-
zialausbildung, AusruÈstung und logistischer Unter-
stuÈ tzung;

(v) die Auffassung vertretend, daû Polizeibeamte aus
allen an zukuÈnftigen Polizeimissionen der WEU be-
teiligten LaÈndern den gleichen Status haben und
nach denselben Regelungen bezahlt werden sollten;

(vi) die Tatsache begruÈûend, daû im Rahmen der MA-
PE-Mission in Albanien eine sehr zufriedenstellende
Zusammenarbeit zwischen der WEU ± als Koordi-
natorin der MAPE-Mission ± und der EuropaÈischen
Kommission, die die Mittel fuÈr ein PHARE-AusruÈ -
stungsprogramm fuÈr die albanischen PolizeikraÈfte
bereitstellt, eingerichtet wurde;

(vii) die Auffassung vertretend, daû die oben genannten
AktivitaÈten es der WEU ermoÈglicht haben, umfas-
sende Erfahrung in bezug auf die Organisation und
die Stationierung von Polizeimissionen zu sammeln;

(viii) in dem Bewuûtsein, daû in bestimmten Krisensitua-
tionen offensichtlich ein verstaÈrkter Bedarf an spe-
zialisierten Polizeimissionen besteht, die nicht ge-
nau den Petersberg-Missionen, wie sie 1992 formu-
liert wurden, entsprechen;

(ix) feststellend, daû auch bei Friedensmissionen ein Be-
darf an spezialisierten Polizeieinheiten bestehen
koÈnnte, die besondere FaÈhigkeiten als Bereitschafts-
polizei und bei der Wahrung der oÈ ffentlichen Ord-
nung haben; dies sind Aufgaben, die normalerweise
den bewaffneten StreitkraÈften nicht uÈbertragen wer-
den;

(x) in dem Bewuûtsein, daû im Rahmen des neuen
Mandats, welches die SFOR nach Juni 1998 haben
wird, ein bewaffnetes Sonderpolizeikontingent er-
forderlich sein wird, daû die genauen Vereinbarun-
gen fuÈr dieses Kontingent jedoch aufgrund der Zu-
ruÈckhaltung einiger europaÈischer Staaten noch nicht
festgelegt worden sind;

(xi) insbesondere angesichts dessen, daû viele WEU-
Staaten Sonderpolizeieinheiten oder aÈhnliche KraÈfte
haben, die fuÈ r die oben genannten Aufgaben ausge-
ruÈstet und ausgebildet sind;

(xii) in Anbetracht der Bereitschaft einiger assoziierter
Partner der WEU, z. B. Slowenien, sich an zukuÈnfti-
gen Polizeioperationen zu beteiligen;

(xiii) in dem Bewuûtsein, daû die Planungszelle der WEU
uÈber die Dienstleistung eines Polizeibeamten zur
Planung von Polizeioperationen verfuÈgt;

(xiv) die Auffassung vertretend, daû die WEU angesichts
dieser neuen Erfordernisse ihre Strukturen und Ver-
fahren anpassen sollte, so daû sie schnell und ange-
messen auf Anfragen nach spezialisierten Polizei-
missionen reagieren kann;

EMPFIEHLT DEM RAT,

1. alle Mitgliedstaaten aufzufordern festzustellen, welche
Polizeibeamten uÈber Erfahrungen bei internationalen
Polizeioperationen verfuÈgen und erforderlichenfalls an
AufklaÈrungs- oder Vorkommandos fuÈ r zukuÈnftige Poli-
zeimissionen teilnehmen koÈnnten mit dem Ziel, die
KontinuitaÈt, die von wesentlicher Bedeutung ist, si-
cherzustellen;

2. eine Untergruppe Politik der WEU fuÈr Polizeimissio-
nen einzurichten, die mindestens einmal jaÈhrlich zu-
sammentritt, und im Notfall aktiviert werden koÈnnte,
um die Tagesordnung fuÈ r die Vorbereitung von Son-
derpolizeimission festzulegen;

3. Strukturen fuÈ r eine enge Zusammenarbeit mit der Eu-
ropaÈischen Union und anderen Organisationen wie der
OSZE und den Vereinten Nationen einzurichten mit
dem Ziel, erforderlichenfalls die schnelle Stationierung
von SonderpolizeikraÈften in Krisensituationen zu er-
leichtern;

4. die an den AktivitaÈten der WEU beteiligten Staaten
aufzufordern, der WEU ihr zugeordnete PolizeikraÈfte
zur VerfuÈgung zu stellen, vergleichbar mit den be-
stehenden FAWEU, die den Kern einer schnellen Poli-
zeieingreiftruppe bilden koÈnnten.

Tageso rdnungspunk t

Ansprache des italienischen MinisterpraÈsidenten
Romano Prodi

(Themen s.S. 8)

Robert Antretter (SPD). ± Herr MinisterpraÈsident, er-
lauben Sie, daû ich Ihnen als Leiter der deutschen Delega-
tion herzlich danke fuÈ r diese abgewogene Rede und das
ambitionierte Programm, das Sie uns vorgestellt haben. In
diesem Zusammenhang moÈchte ich drei kurze Fragen an
Sie richten:

Erstens. In Fortsetzung der verdienstvollen griechischen
PraÈsidentschaft, die den drei LaÈndern mit NATO und EU-
Perspektive den Weg geebnet hat von der assoziierten
Partnerschaft zur assoziierten Mitgliedschaft, waÈre es in-
teressant fuÈr mich und fuÈ r uns alle, zu erfahren, ob Sie die
MoÈglichkeit sehen, daû die assoziierten Partner insgesamt
einen rascheren Weg in die Vollmitgliedschaft bekommen
koÈnnten, als dies jetzt der Fall ist ± vor allem angesichts
der Tatsache, daû ein moÈglicher zweiter Schritt, eine
zweite Phase des NATO-Beitritts der mittelosteuropaÈi-
schen LaÈnder, die noch nicht dazugehoÈren, wohl nicht
sehr realistisch ist.
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Als zweites wollte ich Sie fragen, Herr MinisterpraÈsident,
ob Sie meinen, daû in Albanien nicht etwas mehr gesche-
hen muÈûte als die Wiederherstellung der AktivitaÈt, der Ar-
beitsmoÈglichkeiten der albanischen PolizeikraÈfte. Ich
koÈnnte mir vorstellen, daû beispielsweise uÈber die Fragen
der Grenzsicherung ernsthaft nachgedacht werden muÈûte.

Als letzte Frage: Im November 1995 hat die EuropaÈische
Union in Barcelona mit den zwoÈ lf Mittelmeeranrainern
eine enge Partnerschaft begruÈndet, die zu einer wirtschaft-
lichen, politischen und kulturellen Zusammenarbeit fuÈh-
ren soll. Vor diesem Hintergrund moÈchte ich Sie fragen,
ob Sie es fuÈ r denkbar hielten, daû sich auch die WEU dar-
an beteiligt.

Herzlichen Dank.

MinisterpraÈsident Prodi: Ich werde die Fragen der Reihe
nach beantworten. Die erste betraf die beschleunigte Auf-
nahme der drei neuen Mitglieder in die NATO. Unter den
derzeitigen Gegebenheiten laÈuft der normale Ratifizie-
rungsprozeû in allen drei Staaten sehr gut. Die Mitglied-
schaft in der EuropaÈischen Union wird laÈnger dauern auf-
grund der etwas schwierigen Anforderungen und be-
stimmter damit verbundener ZwaÈnge. Italien spricht sich
jedoch nicht nur fuÈr eine solche Entwicklung aus, sondern
ist in seiner Arbeit auch auf die Erweiterung ausgerichtet.

Die zweite Frage betraf Albanien, das immer noch in ei-
ner schwierigen Lage ist. Die Fortschritte im Hinblick auf
StabilitaÈt sind jedoch bemerkenswert. Wir sollten nicht
vergessen, daû der Staat vor weniger als 10 Monaten,
naÈmlich am 11. August, zusammengebrochen ist. Be-
traÈchtliche Fortschritte wurden bei der Umstrukturierung
der Polizei- und der StreitkraÈfte gemacht, aber die Fort-
schritte sind noch langsam. Wenn wir mehr StreitkraÈfte
haÈtten, dann gaÈbe es mehr MoÈglichkeiten, die Grenzen zu
verstaÈrken, was derzeit so wichtig ist. Ich behaupte nicht,
daû unverzuÈgliche Fortschritte moÈglich sein werden, weil
dies ein langer Prozeû ist, aber unser Verteidigungsmini-
ster hat bei mehreren Gelegenheiten vorgeschlagen, Alba-
nien bei der Umstrukturierung seiner StreitkraÈfte zu unter-
stuÈ tzen. Es mag eine kleine Streitkraft sein, aber sie ist
notwendig. In der Tat ist mehr als eine organisierte Streit-
kraft in Albanien notwendig.

Tageso rdnungspunk t

Die europaÈische Zusammenarbeit im Bereich
der SeestreitkraÈfte ± Fregatten-Programme

(Drucksache 1606)

Berichterstatter:
Abg. Fernando GonzaÂlez Laxe (Spanien) und

Arnau Navarro (Spanien)

Empfeh lung 629 (1998)

betr. die europaÈische Zusammenarbeit
im Bereich der SeestreitkraÈfte

± Fregatten-Programme ±

Die Versammlung,

(i) in Anbetracht der wachsenden Bedeutung der See-
streitkraÈfte in der europaÈischen Sicherheit und Ver-
teidigung;

(ii) in diesem Zusammenhang hinweisend auf die Teil-
nahme der WEU am Golfkrieg und am Embargo im
ehemaligen Jugoslawien;

(iii) weiterhin eingedenk der Tatsache, daû der Falkland-
Krieg deutlich machte, wie verwundbar die See-
streitkraÈfte gegen FlugkoÈrperangriffe sind, was zu
dem Entwurf neuer Fregattentypen mit einer ver-
staÈrkten FlugkoÈrperabwehr- und Luftverteidigungs-
faÈhigkeit fuÈhrte;

(iv) unter Hinweis auf das NFR90-Projekt, im Rahmen
dessen verschiedene NATO-Staaten versucht haben,
eine Einigung uÈber einen gemeinsamen Fregatten-
entwurf zu erzielen;

(v) die Auffassung vertretend, daû die Entwicklung der
europaÈischen SeestreitkraÈfte auf dem Wege der Ko-
operation innerhalb der NATO erreicht werden
kann, jedoch unter BeruÈcksichtigung der Interessen
der europaÈischen Verteidigungsindustrie;

(vi) die verschiedenen Fregattenprogramme begruÈûend,
die derzeit in Europa existieren, d.h. das TFC (Drei-
seitige Fregattenkooperation) zwischen Deutsch-
land, Spanien und den Niederlanden sowie das ,,Ho-
rizon-Programm`̀ unter Beteiligung von Frankreich,
Italien und dem Vereinigten KoÈnigreich;

(vii) die Ansicht vertretend, daû die Zusammenarbeit
nicht nur auf den technischen und den industriellen
Bereich beschraÈnkt sein darf, sondern auf die takti-
schen und operationellen Gebiete ausgedehnt sein
sollte;

(viii) in diesem Zusammenhang auf den Beschluû der bri-
tischen Regierung verweisend, ihre Einrichtungen
fuÈ r die operationelle Ausbildung auf See der WEU
fuÈr nationale oder kollektive Nutzung durch WEU-
Staaten zur VerfuÈgung zu stellen, wie es in der Er-
klaÈrung von Birmingham bestaÈtigt ist;

(ix) daruÈber hinaus feststellend, daû die Definition eines
gemeinsamen Konzepts als Grundlage fuÈ r eine
wirkliche Zusammenarbeit unbedingt identische
ZeitplaÈne erfordert;

(x) die Bedeutung der FoÈrderung einer Kooperations-
kultur in den Unternehmen betonend, vorzugsweise
auf dem Wege uÈber eine Beteiligung an einfachen
Programmen;

(xi) schlieûlich die Auffassung vertretend, daû die OÈ ff-
nung von EUROMARFOR fuÈr andere an einer Be-
teiligung interessierten Staaten eine sehr positive
Entwicklung fuÈr diese Organisation waÈre, ange-
sichts der Tatsache, daû ihre Existenzberechtigung
an die DurchfuÈhrung von Petersberg-Aufgaben ge-
knuÈpft ist;

EMPFIEHLT DEM RAT,

1. eine der Weltraumgruppe vergleichbare Gruppe fuÈr die
Kooperation der SeestreitkraÈfte einzurichten, die u. a.
folgende Ziele verfolgen koÈnnte:
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± Untersuchung der zukuÈnftigen Erfordernisse der
WEU-Mitgliedstaaten im Bereich der Seestreit-
kraÈfte, unter BeruÈcksichtigung der Petersberg-Auf-
gaben. Eine solche Untersuchung sollte Fregatten,
Korvetten, Versorgungsschiffe, U-Boote, Torpe-
dos, einschlieûlich Waffensysteme, See-Fernauf-
klaÈrungsflugzeuge der Marine, Marinehubschrau-
ber und bordgestuÈ tzte AufklaÈrungsdrohnen abdek-
ken;

± Abstimmung der ZeitplaÈne;

± FoÈrderung der Zusammenarbeit im Bereich der
SeestreitkraÈfte auf technischer und industrieller
Ebene, insbesondere unter den europaÈischen Grup-
pen fuÈ r die Entwicklung und Herstellung bordge-
stuÈ tzter Waffensysteme, durch die sichergestellt
werden wird, daû neue Fregattentypen eine Flug-
koÈrperabwehrfaÈhigkeit besitzen;

± Ausbau der operationellen Rolle der Organisation
durch die Nutzung bestehender Ausbildungsein-
richtungen;

± FoÈrderung der Erweiterung der EUROMARFOR
auf andere Staaten;

± FoÈrderung der DurchfuÈhrung von MarineuÈbungen,
insbesondere im Hinblick auf Petersberg-Aufga-
ben.

Tageso rdnungspunk t

Die Beziehungen der WEU zu Ruûland

(Drucksache 1603)

Berichterstatter:
Abg. Miguel AÂ ngel Martínez (Spanien)

Dieter Schloten (SPD). ± Vielen Dank, Herr PraÈsident!
ZunaÈchst moÈchte ich sagen, daû wir, glaube ich, alle die
Motive und die Ziele dieses Berichtes unterstuÈ tzen koÈn-
nen, die im Interesse beider Seiten liegen: der WEU und
der Russischen FoÈderation. Denn der Bericht will die Rus-
sische FoÈderation in ihrer demokratischen und rechtsstaat-
lichen Entwicklung foÈ rdern, die auûen- und sicherheitspo-
litischen Beziehungen zwischen Ruûland und Westeuropa
intensivieren und stabilisieren sowie Vorurteile abbauen
und MiûverstaÈndnisse vermeiden helfen.

Die WEU muû zur Kenntnis nehmen und anerkennen,
daû sich in Ruûland bezuÈglich Europas eine positive Ent-
wicklung angebahnt hat. Es ist von Anfang an deutlich
gewesen, daû Ruûland eine positive Einstellung gegen-
uÈber der europaÈischen Integration, sprich: der EuropaÈi-
schen Union eingenommen hat, auch gegenuÈber der
WesteuropaÈischen Union ± ganz im Unterschied zur
NATO.

Schon 1987 hat der damalige PraÈsident der Sowjetunion,
Gorbatschow, die WEU als eigenstaÈndige europaÈische
Verteidigungsunion anerkannt. Zehn Jahre spaÈter hat Au-
ûenminister Primakow Beziehungen zur WesteuropaÈi-
schen Union gewuÈnscht, wie es auch in dem Bericht dar-
gelegt wird. Vergleichbare AÈ uûerungen und Hoffnungen

werden haÈufig von russischen Parlamentariern im Europa-
rat geaÈuûert.

Es sind, wenn auch nur bescheidene, Fortschritte in diesen
Beziehungen festzustellen. Der Briefwechsel ± wenn man
das so nennen kann ± zwischen dem GeneralsekretaÈr der
WEU und dem russischen Auûenminister konkretisiert
sich demnaÈchst in einem Dialog zwischen Experten, wie
es unter der griechischen PraÈsidentschaft beschlossen
worden ist, im ersten Schritt im wesentlichen auf Peace
keeping. Aber da koÈnnen andere Themen folgen.

In diese insgesamt positive schrittweise Entwicklung fuÈgt
sich der Bericht des Kollegen Martínez hervorragend ein;
aber er geht weit daruÈber hinaus. Dazu moÈchte ich einige
Fragen stellen.

Das bestehende vertraglich geregelte institutionelle Gre-
mium westlich-russischer Kooperation in Sicherheitsfra-
gen ist der NATO-Ruûlandrat. Ist daneben eine weitere
Institutionalisierung sachlich geboten und politisch sinn-
voll, zumal die russische Beteiligung an den westlichen
Gremien bzw. an dem NATO-Ruûlandrat zur Zeit relativ
gering und unregelmaÈûig ist? Liegt die Schaffung eines
permanenten Status ± so steht es im Bericht ± wirklich im
Interesse der WEU? Wie soll das konkret aussehen? Ist
das eher ein Beobachterstatus, wie wir ihn kennen? Er ist
aber nur fuÈ r zukuÈnftige Mitglieder der WEU gedacht, die
derzeit assoziierte Partner sind. Ich wuÈnsche etwas mehr
Konkretisierung, wie das aussehen soll. Herr Martínez hat
geaÈuûert, der PraÈsidialausschuû solle dieses Gremium
schaffen. Ich glaube aber, er muû ganz klar sagen, daû
eine zukuÈnftige Mitgliedschaft Ruûlands dabei nicht vor-
gesehen sein kann. Wie soll das also aussehen?

Ebenfalls hat der Berichterstatter darauf hingewiesen ±
das liegt nahe ±, daû die Ukraine und moÈglicherweise an-
dere Staaten der ehemaligen Sowjetunion einen aÈhnlichen
Wunsch haben werden und vergleichbare Verbindungen
zur WEU suchen. Wie soll das institutionell alles gehen?
UÈ bernimmt sich die WEU damit nicht? Ist sie damit nicht
uÈberfordert?

Schlieûlich: Welche Konsequenzen haÈtte eine solche in-
stitutionalisierte Dialogebene fuÈr weitere Gremien hier in
der WEU, fuÈ r das BuÈro, fuÈ r den Apparat und fuÈ r weitere
Stellen? Auch das muÈssen wir unseren WaÈhlern zu Hause
gegenuÈber vertreten koÈnnen.

Abschlieûend darf ich sagen: Wir haben hier eine umfas-
sende Darstellung der russisch-westlichen Beziehungen.
Das politische Ziel ist begruÈûens- und unterstuÈ tzenswert,
naÈmlich die FoÈrderung und Intensivierung des Dialogs
insbesondere zwischen den Parlamentariern. Erforderlich
ist dringend eine Konkretisierung dieses institutionalisier-
ten Dialogs im Interesse der WEU. Denn es darf nicht der
Eindruck erweckt werden, als gehe es hier um eine Auf-
wertung der WEU durch neue Aufgaben. Vielmehr geht
es um Ruûland und um die Beziehungen zwischen Ruû-
land und Westeuropa.

Ich werde dem Bericht zustimmen. Vielen Dank, Herr
Berichterstatter. ± (Beifall)
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RobertAntretter (SPD). ± Herr PraÈsident! Mir liegt sehr
daran, meinem Freund und geschaÈtzten Kollegen Martí-
nez fuÈ r seinen ausgezeichneten Bericht zu danken und ihn
zu begluÈckwuÈnschen. Es gibt mehrere GruÈnde dafuÈ r.

ZunaÈchst ist es ihm gelungen, uÈberschaubar und deshalb
gut lesbar die komplexe Problematik der Rolle Ruûlands
und seines zukuÈnftigen Platzes im gesamteuropaÈischen
und transatlantischen Sicherheitssystem umfassend darzu-
stellen. Wir muÈssen in der Tat alles daransetzen, Ruûland
als Partner in die Verantwortung fuÈ r die europaÈische Si-
cherheit einzubinden, damit nicht neue Trennlinien und
GraÈben entstehen. Ich denke, daû daran besonders unsere
assoziierten Partner aus Mittel- und Osteuropa interessiert
sein muÈûten.

Ferner hat Martínez mit Recht dieser Darstellung die ge-
wachsene Bedeutung der WEU nach den BeschluÈssen der
EU in Amsterdam und der NATO in Berlin gegenuÈberge-
stellt und uÈberzeugend begruÈndet, weshalb die WEU den
politischen Dialog mit Ruûland nicht diesen beiden Orga-
nisationen alleine uÈberlassen kann.

Schlieûlich bin ich Miguel Martínez dafuÈ r dankbar, daû
sich sein Bericht und seine VorschlaÈge zu konkreten Ko-
operationsfeldern mit dem von mir gestern hier einge-
brachten Bericht decken. Beide Berichte und Empfehlun-
gen sind komplementaÈr, was in den Paragraphen 16 und
55 bis 57 des Martínez-Berichts besonders deutlich wird.
Der Berichterstatter arbeitet hier klar heraus, daû es mit
der gewachsenen politischen Rolle der WEU nicht verein-
bar ist, daû sie als einzige Sicherheitsorganisation neben
der NATO und der EU keine geregelten Beziehungen mit
Ruûland unterhaÈlt.

Um irgendwelchen MiûverstaÈndnissen vorzubeugen, will
ich unterstreichen, daû es wohl nicht sein Ziel ist, Ruû-
land, wie in der NATO etwa, einen privilegierten Status
gegenuÈber den mittel- und osteuropaÈischen Staaten zu
verleihen, denen also, die nur an der Partnerschaft fuÈ r den
Frieden teilnehmen. Das wird insbesondere durch seine
Empfehlung deutlich, den Status der assoziierten Partner,
ihre Integration in die WEU, voranzutreiben.

In bezug auf Ruûland dagegen geht es vor allem um die
Einrichtung eines geregelten Dialogs der wechselseitigen
Information und der gegenseitigen Zusammenarbeit auf
bestimmten Feldern. Leider ist der Rat unseren Empfeh-
lungen, die wir fruÈher vorgelegt haben, nicht gefolgt, und
auch der GeneralsekretaÈr ist in seinem Antwortbrief an
den russischen Auûenminister Primakov nur in Allge-
meinplaÈtze gefluÈchtet, die der Bedeutung Ruûlands als
Partner der europaÈischen Sicherheit auch nicht annaÈhernd
gerecht werden.

Herr Martínez macht in bezug auf die zukuÈnftige Zusam-
menarbeit zwischen dem russischen Parlament und der
WEU-Versammlung ganz gewiû einige mutige VorschlaÈ-
ge ± VorschlaÈge, die manchem vielleicht ein wenig zu
weitgehend erscheinen. Aber, Herr PraÈsident, muÈssen wir
denn nicht kreativ sein? MuÈssen wir denn nicht einen
Schritt weitergehen als die anderen, die eher zu den behar-
renden Elementen unseres Systems gehoÈren? Und ist
nicht die Intensivierung des parlamentarischen Dialogs

von ausschlaggebender Bedeutung, um das gegenseitige
VerstaÈndnis zu foÈ rdern?

Herr PraÈsident, nicht zum ersten Mal hat Miguel Angel
Martínez durch seinen luziden Weitblick der europaÈischen
Sache hervorragend gedient. Ich glaube, auch dieser Rap-
port ist gekennzeichnet durch seine Vision der Verantwor-
tung fuÈ r den Frieden in Europa. Deshalb verdient er brei-
teste UnterstuÈ tzung.

Herzlichen Dank. (Beifall)

Empfeh lung 630

betr. die Beziehungen der WEU zu Ruûland

Die Versammlung,

(i) unter Hinweis darauf, daû der Vertrag von Amster-
dam die Bedeutung der Rolle der WEU als der euro-
paÈischen Verteidigungsorganisation unterstreicht,
die langfristig und stufenweise zur Verteidigungs-
komponente der EuropaÈischen Union ausgebaut
werden soll;

(ii) ferner unter Hinweis darauf, daû die NATO-Mit-
gliedstaaten vereinbart haben, eine EuropaÈische Si-
cherheits- und VerteidigungsidentitaÈt (ESVI) inner-
halb des Atlantischen BuÈndnisses zu entwickeln und
daû die WEU grundlegendes Element dieser Ent-
wicklung sein muû;

(iii) unter Betonung, daû der geaÈnderte BruÈsseler Ver-
trag weiterhin ein wichtiger Bestandteil der euro-
paÈischen Sicherheit bleibt, worauf der Ministerrat
der WEU in seiner ErklaÈrung von Erfurt nachdruÈck-
lich hingewiesen hat;

(iv) in der Erkenntnis, daû es nicht sinnvoll waÈre, uÈber
Sicherheit und StabilitaÈt in Europa zu sprechen und
noch weniger sich um deren FoÈrderung zu bemuÈhen,
ohne dabei die Russische FoÈderation als einen Fak-
tor von groÈûter Bedeutung in diesem Bereich zu be-
ruÈcksichtigen angesichts ihres Potentials und des
groûen Einflusses, den das Land in Europa und dar-
uÈber hinaus auf internationaler Ebene ausuÈbt;

(v) feststellend, daû die Russische FoÈderation noch im-
mer mit groûen Schwierigkeiten zu kaÈmpfen hat
beim Prozeû der Umwandlung und bei der Neudefi-
nition ihrer Rolle auf weltpolitischer Ebene und ins-
besondere in bezug auf europaÈische Fragen, ein-
schlieûlich Sicherheitsfragen;

(vi) mit Genugtuung uÈber die in den vergangenen Jahren
erreichten Fortschritte, die sich dadurch zeigen:

(a) daû Ruûland als Hauptnachfolgerstaat der ehe-
maligen Sowjetunion weiterhin die Vollmit-
gliedschaft in der OSZE aufrechterhaÈlt und seine
Position und seinen Einfluû in der Organisation
noch dadurch ausweitet, daû es positive und
konstruktive BeitraÈge in Zusammenarbeit mit
den anderen Mitgliedstaaten sowohl zur BewaÈl-
tigung spezieller Krisen als auch zur VerhuÈ tung
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von Konflikten und zur Entwicklung der OSZE
als Organisation leistet;

(b) daû sich noch staÈrkere institutionelle Bindungen
der Partnerschaft und Zusammenarbeit zwischen
der Russischen FoÈderation und der EuropaÈischen
Union und der NATO entwickelt haben;

(c) daû Ruûland dem Europarat, d. h. der Organisa-
tion, die auch fuÈr die demokratische Dimension
der Sicherheit in Europa zustaÈndig ist, als Voll-
mitglied beigetreten ist;

(vii) mit Genugtuung uÈber die konstruktive Beteiligung
Ruûlands ± neben der seiner anderen europaÈischen
Partner ± an den von der internationalen Staatenge-
meinschaft unternommenen Anstrengungen zur Be-
waÈltigung einer Reihe von Krisen, zur Friedenser-
haltung, insbesondere im Balkan, und im Rahmen
der Kontaktgruppe, sich jedoch gleichzeitig dessen
bewuût, daû Ruûlands Ansichten oder seine beson-
deren Interessen bei bestimmten Konflikten moÈgli-
cherweise nicht immer voll mit denen der anderen
europaÈischen oder amerikanischen Partner uÈberein-
stimmen werden;

(viii) davon uÈberzeugt, daû die WEU, ebenso wie es die
EuropaÈische Union und die NATO getan haben, of-
fizielle Beziehungen zu Ruûland herstellen sollte,
und dabei beruÈcksichtigen sollte, daû Ruûland bei
mehreren Gelegenheiten sein Interesse an der Kon-
solidierung und StaÈrkung seiner bestehenden Bezie-
hungen zur WEU bekundet hat;

(ix) daher mit Bedauern daruÈber, daû der Rat keine
Maûnahmen in Weiterverfolgung der Empfeh-
lung 574 der Versammlung unternommen hat, in
der vorgeschlagen wurde, die Beziehungen zwi-
schen der WEU und Ruûland auf eine institutionelle
Grundlage zu stellen und festgestellt wurde, daû die
bestehenden Beziehungen bislang nicht mehr als ein
sporadischer Austausch sind, der den Erwartungen
der Versammlung nicht gerecht wird;

(x) davon uÈberzeugt, daû die HerbeifuÈhrung eines staÈn-
digen institutionalisierten Systems der Kontakte
zwischen der WEU und Ruûland im Interesse Ruû-
lands, im Interesse der Sicherheit von ganz Europa
und dem der europaÈischen transatlantischen Partner
und der WEU liegt:

(a) insofern als derartige Kontakte der Rolle der
WEU als ein wesentlicher Faktor der europaÈi-
schen Sicherheitsarchitektur im weitesten Sinne
des Begriffes gerecht werden und daher die
WEU dazu veranlassen sollten, den Dialog und
die Zusammenarbeit mit der Russischen FoÈdera-
tion zu verstaÈrken, zumindest auf der gleichen
Basis und in der gleichen IntensitaÈt wie andere
Organisationen, die der WEU nahestehen, sich
jedoch gleichzeitig dessen bewuût zu sein, daû
ihre Beziehungen zu ihrem russischen Partner
mit groûer Wahrscheinlichkeit nicht vollkom-
men spannungsfrei sein werden;

(b) insofern, als damit eine weitere MoÈglichkeit ge-
boten wird, das GefuÈhl der Isolierung abzubau-

en, das die Russen bei der Konsolidierung des
derzeit in der FoÈderation ablaufenden Prozesses
der demokratischen Reformen und StaÈrkung der
politischen Stabilisierung empfinden, und dabei
das Ziel im Auge zu behalten, der Russischen
FoÈderation in zunehmendem Maûe Anreize zu
geben, zu einem konstruktiven Faktor der Si-
cherheit, StabilitaÈt und Frieden in Europa zu
werden;

(c) insofern, als derartige Beziehungen als ein nuÈ tz-
licher und notwendiger Beitrag zum Aufbau von
Vertrauen und VerstaÈndnis zwischen Ruûland
und den europaÈischen und nordamerikanischen
Partnern der NATO angesehen werden sollten;

(xi) angesichts der Tatsache, daû mit der Schaffung ei-
ner institutionellen Grundlage fuÈr die Beziehungen
zwischen der WEU und der Russischen FoÈderation
ein PraÈzedenzfall von Modellcharakter geschaffen
werden koÈnnte, der auch im Hinblick auf die Bezie-
hungen der WEU zu anderen Staaten, zu denen die
Organisation aÈhnliche Beziehungen herstellen
moÈchte, Anwendung finden koÈnnte;

EMPFIEHLT DEM RAT,

1. einen raschen Beschluû uÈber ein geeignetes Vorgehen
zu treffen, das ein Programm des regelmaÈûigen Infor-
mationsaustausches, des Dialogs und der Zusammenar-
beit mit Ruûland ermoÈglicht;

2. gemeinsam mit den russischen BehoÈrden die Bereiche
von gemeinsamem Interesse, in denen eine gegenseiti-
ge Konsultation angemessen waÈre, und ebenfalls die
Bereiche, in denen eine praktische Zusammenarbeit an-
gebracht waÈre, festzustellen;

3. fuÈ r die Beziehungen zwischen der WEU und der Russi-
schen FoÈderation eine staÈndige institutionelle Grundla-
ge in der am geeignetsten erscheinenden Form zu
schaffen.

R i ch t l i n i e 103

betr. die Beziehungen der WEU zu Ruûland

Die Versammlung,

(i) angesichts des Berichts ihres Politischen Ausschusses
uÈber die Beziehungen der WEU zu Ruûland;

(ii) unter Hinweis darauf, daû in diesem Zusammenhang
die Richtlinie 95 am 1. Dezember 1994 verabschiedet
wurde;

(iii) entschlossen, auf parlamentarischer Ebene einen Bei-
trag zur Schaffung einer offiziellen Grundlage fuÈ r die
Beziehungen zwischen Ruûland und der WEU zu lei-
sten;

(iv) in Anbetracht der Tatsache, daû ein aÈhnliches Vorge-
hen spaÈter von der Versammlung erwogen werden
koÈnnte auf der Grundlage eines Verfahrens, das der
PraÈsidialausschuû anschlieûend auf die Beziehungen
der Versammlung zu den Parlamenten anderer Staa-
ten ausweiten koÈnnte, mit denen die Versammlung
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eine aÈhnliche kooperative Bindung auf staÈndiger Ba-
sis herstellen moÈchte;

1. beschlieût, einen ersten Schritt in diese Richtung zu
machen und die Beziehungen zu beiden Kammern
des russischen Parlaments zu institutionalisieren;

2. fordert ihren PraÈsidialausschuû auf, in Zusammenar-
beit mit dem Berichterstatter die notwendigen Maû-
nahmen zu ergreifen, um einen permanenten Status
fuÈ r das russische Parlament zu schaffen und um einer
bestimmten Anzahl von Vertretern des russischen
Parlaments die MoÈglichkeit zu geben, sich regelmaÈ-
ûig an den Plenarsitzungen der Versammlung und
moÈglicherweise an den Ausschuûsitzungen zu beteili-
gen.

Tageso rdnungspunk t

Haushaltsentwurf fuÈr die Ausgaben
der Versammlung fuÈr das Haushaltsjahr 1998

(Drucksache 1601)

Berichterstatter:
Abg. Arnulf Kriedner (Bundesrepublik Deutschland)

S te l l ungnahme 34

betr. den Haushaltsentwurf fuÈ r die Ausgaben
der Versammlung fuÈr das Haushaltsjahr 1998

Die Versammlung,

in Anbetracht der Tatsache, daû der Rat schlieûlich seinen
Beschluû uÈber den Haushaltsentwurf der Versammlung
fuÈ r das Haushaltsjahr 1998 uÈbermittelt hat;

bedauert, daû der Rat der Versammlung seine Stellung-
nahme nicht so fruÈhzeitig uÈbermittelt hat, daû sie den
Haushaltsentwurf auf ihrer Dezembersitzung verabschie-
den konnte;

bedauert, daû der Rat die von der Versammlung vorge-
schlagene ErhoÈhung im Haushaltsentwurf von 6,72% auf
2,73% (ausschlieûlich der Rentenzahlungen) reduziert hat
und damit die von den Ministern geforderten Anstrengun-
gen der Versammlung im Rahmen der Erweiterung der
WEU und ihrer dynamischeren Gestaltung hemmt;

bedauert, daû der Rat nicht der Forderung nach Schaffung
einer B3 Stelle zugestimmt hat;

fordert den Rat auf, bei der Anwendung des Verfahrens
fuÈ r die Genehmigung des Haushalts der Versammlung
nach dem von ihm genehmigten Verfahren vorzugehen,
wonach er erst eine Stellungnahme zu dem von der Ver-
sammlung vorgeschlagenen Haushalt vorlegen sollte, be-
vor er das eigentliche Genehmigungsverfahren einleitet
(siehe insbesondere Artikel 3 und 4 der Finanzbestim-
mungen und Artikel 50 der GeschaÈftsordnung der Ver-
sammlung).

Tageso rdnungspunk t

Die Haushalte der ministeriellen Organe der WEU
fuÈ r das Haushaltsjahr 1998

(Drucksache 1610)

Berichterstatter:
Abg. Arnulf Kriedner (Bundesrepublik Deutschland)

Empfeh lung 631

betr. die Haushalte der ministeriellen Organe
der WEU fuÈ r das Haushaltsjahr 1998

Die Versammlung,

angesichts der Tatsache, daû

(i) der Rat der Versammlung die am 10. Februar 1998
genehmigten Haushalte der ministeriellen Organe
fuÈ r das Haushaltsjahr 1998 uÈbermittelt hat;

(ii) zu den genehmigten Haushalten der fuÈ r das General-
sekretariat, der fuÈ r die pensionierten Mitarbeiter des
Generalsekretariats, der fuÈ r die ehemaligen ministe-
riellen Organe in Paris sowie der fuÈ r die Planungs-
zelle, das Institut fuÈ r Sicherheitsstudien, das Satelli-
tenzentrum, das Transatlantische Forum, den Fonds
fuÈ r Sonderoperationen und die WEAG und WEAO
gehoÈren;

(iii) der Rat den Haushalt fuÈ r Operationen, welche die
Organisation in Albanien (MAPE) fuÈr den Zeitraum
vom 12. Oktober 1997 bis zum Ende des derzeitigen
Mandats am 12. April 1999 durchfuÈhrt, noch nicht
an die Versammlung uÈberwiesen hat;

(iv) die Haushalte der fruÈheren Abteilung C (Amt fuÈr
RuÈstungskontrolle) und D (Weltraumstudien) abge-
schlossen wurden;

(v) insbesondere der eigentliche Haushalt des General-
sekretariats in einem ausschlieûlichen Verwaltungs-
und Buchhaltungsdokument enthalten ist und nicht
durch eine Einleitung in irgendeinen gesamtpoliti-
schen Kontext gestellt wird, wobei gerade dies es
erleichtern wuÈrde, die groûen Orientierungslinien
der Arbeit der Organisation besser zu verstehen und
die gestellten Forderungen besser zu rechtfertigen;

(vi) sich der Gesamtbetrag der Haushalte der ministeriel-
len Organe fuÈ r 1998 auf (etwa) BF 1092000000 be-
laÈuft, was einer ErhoÈhung von 2,7% im Vergleich
zu 1997 entspricht;

(vii) diese ErhoÈhung bei den Haushalten relativ ist, wenn
sie im Lichte der Inflationsrate von 1997 in Belgien
von ca. 0,4% sowie im Lichte der gesetzlichen Er-
hoÈhungen fuÈ r staÈndige Mitarbeiter gesehen wird, die
fuÈ r Belgien derzeit bei + 2,4% ab 1. Januar 1998
liegt, was global gesehen einen Anstieg von real
Null bedeutet;

(viii) in Anwendung der kuÈrzlich vom Haushalts- und Or-
ganisationsausschuû des Rates getroffenen Ent-
scheidung hinsichtlich einer beschleunigten RuÈck-
zahlung der UÈ berschuÈsse aus den Haushaltsjahren
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1996 und 1997 die tatsaÈchlichen Kosten fuÈ r die Mit-
gliedstaaten betraÈchtlich niedriger als ein reales
Nullwachstum sein werden;

(ix) der Rat die Einrichtung von zehn Stellen (vier im
hoÈheren Dienst und sechs auf Sekretariats-/techni-
scher Ebene) genehmigt hat, wovon sechs (ein-
schlieûlich zwei der Eingruppierung A und ein
UÈ bersetzer-/UÈ berpruÈ ferposten) fuÈ r das Generalse-
kretariat bewilligt wurden und vier fuÈ r das Satelli-
tenzentrum (einschlieûlich einer Stelle der
Eingruppierung A fuÈr die Stelle des fuÈ r vertragliche
Regelungen zustaÈndigen Mitarbeiters);

(x) die beiden im Generalsekretariat eingerichteten Stel-
len des hoÈheren Dienstes zur Politischen Abteilung
gehoÈren;

(xi) in UÈ bereinstimmung mit den eingegangenen Doku-
menten eine RuÈckstellung von BF 2 500000 fuÈ r den
Fonds fuÈr Sonderoperationen vorgesehen ist ohne
jegliche zusaÈtzliche Haushaltsanforderung fuÈ r 1998;

(xii) sich aus dem Haushalt des Satellitenzentrums ergibt,
daû im Gegensatz zu dem seit langem uÈblichen Vor-
gehen in anderen Staaten, in denen sich der Haupt-
sitz zwischenstaatlicher Gremien befindet, das Zen-
trum weiterhin Mehrwertsteuer beim Kauf von Wa-
ren und der Inanspruchnahme von Dienstleistungen
in Spanien entrichtet;

(xiii) nichts in dem Haushalt des Instituts fuÈ r Sicherheits-
studien darauf hinweist, daû damit begonnen wurde,
die von den Ministern in Erfurt zum Ausdruck ge-
brachten WuÈnsche in bezug auf den Ausbau des In-
stituts zu einer EuropaÈischen Sicherheits- und Ver-
teidigungsakademie in die Tat umzusetzen;

(xiv) nichts in den entsprechenden Haushalten darauf hin-
weist, daû Fortschritte erzielt wurden bei der An-
gleichung der Situation der Mitarbeiter in Paris an
die der Mitarbeiter in BruÈssel und TorrejoÂn, fuÈ r die
es eine private Krankenversicherung gibt, trotz der
Tatsache, daû ± aus GruÈnden eines vergleichbaren
Versicherungsschutzes ± eine solche Anpassung zu
betraÈchtlich niedrigeren Haushaltskosten fuÈ r sowohl
Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer fuÈhren und eine
unnormale Situation abschaffen wuÈrde, wonach die
staatliche franzoÈsische Krankenversicherung auto-
matisch erlischt (auûer in besonderen FaÈllen), so-
bald ein Mitarbeiter/eine Mitarbeiterin der WEU in
Paris in den Ruhestand geht;

(xv) die Versammlung groûen Wert darauf legt, daû die
WEU, die mit dem Vertrag uÈber wirtschaftliche, so-
ziale und kulturelle Zusammenarbeit und uÈber kol-
lektive Selbstverteidigung (dem BruÈsseler Vertrag)
gegruÈndet wurde, und welche in allen Bereichen
VorlaÈuferin der europaÈischen Institutionen ist, eine
Vorreiterrolle uÈbernimmt, indem sie Klarheit und
Transparenz beim UÈ bergang zu einer einheitlichen
WaÈhrung demonstriert,

EMPFIEHLT DEM RAT,

1. der Versammlung die HaushaltsbeschluÈsse in bezug
auf den Betriebsfonds MAPE und Eurocom mitzutei-
len;

2. der Versammlung ausfuÈhrliche und allerneueste Ver-
sionen der Organigramme der ministeriellen Organe zu
uÈbermitteln;

3. die MoÈglichkeit zu pruÈ fen, dem eigentlichen Haus-
haltsteil ein Vorblatt voranzustellen, welches (a) die
wichtigsten politischen Orientierungen der Arbeit der
Organisation fuÈr das kommende Jahr erlaÈutert und (b)
die geforderten Mittelbewilligungen oder Einrichtung
von Stellen in einen Kontext stellt und begruÈndet;

4. mit Nachdruck die Initiativen weiterzuverfolgen, die
ergriffen wurden, um das Krankenversicherungssystem
der WEU-Mitarbeiter in Paris an das der Mitarbeiter in
BruÈssel und TorrejoÂn anzugleichen;

5. den Haushalts- und Organisationsausschuû aufzufor-
dern, die WEU-Haushalte fuÈ r 1999 auf der Grundlage
der von der EuropaÈischen Union festzulegenden Wech-
selkursregelungen in Euro-WaÈhrung zu erstellen, um
jedes Risiko einer Konfusion zu vermeiden.

Mittwoch, 20. Mai 1998

Tageso rdnungspunk t

Ansprache des griechischen
Verteidigungsministers Akis Tsohatzopoulos

(Themen s.S. 10)

Wolfgang Behrendt (SPD). ± Vielen Dank, Herr PraÈsi-
dent. ± Herr Minister, Sie haben bei der AufzaÈhlung der
Problemgebiete unter anderem auch Zypern genannt,
ohne naÈher darauf einzugehen. Ihr Kollege Papandreou
hat vorgestern hier davon gesprochen, daû in Zypern im-
mer noch so etwas wie eine Berliner Mauer existiert. An-
gesichts der Bestrebungen Zyperns, in die EuropaÈische
Union aufgenommen zu werden, ist die Spaltung Zyperns
eine schwere Belastung fuÈ r Europa. Ich moÈchte daran die
Frage knuÈpfen: Welche MoÈglichkeiten sehen Sie, zu einer
friedlichen LoÈsung zu kommen, und welche VorschlaÈge
und ZugestaÈndnisse waÈre Griechenland bereit zu machen,
um dieses Problem abschlieûend zu loÈsen?

AkisTsohatzopoulos (Griechischer Verteidigungsmini-
ster). ± Herr Behrendt, die Berliner Mauer gibt es natuÈ r-
lich nicht mehr. DafuÈ r gibt es eine andere Trennung. Ich
bin voÈ llig davon uÈberzeugt, daû die groûe Mehrheit der
europaÈischen VoÈ lker wuÈnscht, nachdem wir jetzt prak-
tisch eine gemeinsame Sicherheit fuÈ r Gesamteuropa vom
Atlantik bis zum Ural erzielen wollen, daû eine endguÈ ltige
friedliche LoÈsung des Zypern-Problems erreicht wird. Die
Perspektive der Mitgliedschaft Zypern in der EuropaÈi-
schen Union oÈffnet zweifelsohne einen positiven Weg.
Den begruÈûen wir. Wir werden ihn mit allen KraÈften un-
terstuÈ tzen, damit durch diese neue SicherheitsmoÈglichkeit,
die nicht nur fuÈr die griechischen, sondern ebenfalls fuÈr
die tuÈ rkischen Zyprioten in Frage kommen soll, ein neuer
Aspekt in dieser Richtung entsteht, der hoffentlich genutzt
wird. Ich sage ,,hoffentlich`̀ , weil wir bis heute von der
tuÈ rkischen Seite ± die zweifelsohne der kritische Punkt
ist, damit es zu einer positiven Entwicklung in der Zy-
pern-Frage kommt ± keine positive Antwort haben. Seit

Drucksache14/12 Deutscher Bundestag ± 14.Wahlperiode

28



24 Jahren gibt es von tuÈ rkischer Seite eine absolute Wei-
gerung. Das einzige, was von ihrer Seite gekommen ist,
ist das, was von Denktasch vorgetragen wurde: Anerken-
nung der bestehenden Situation, das heiût Anerkennung
der Okkupation, die seit 24 Jahren herrscht. Das verlangt
praktisch gleichzeitig die Annullierung des Antrags Zy-
perns als Mitglied in der EuropaÈischen Union. Das heiût
die EuropaÈische Union hat zu kontrollieren, ob ein Land,
das aufgenommen werden moÈchte, die Mitgliedschaft er-
haÈlt oder nicht.

Griechenland, Herr Behrendt, hat im Laufe der Jahre sehr
viel getan, damit eine neue MoÈglichkeit fuÈ r eine LoÈsung
des Problems in Zypern entsteht. Was wir jedoch am in-
tensivsten tun, ist, alle Initiativen zu akzeptieren und zu
unterstuÈ tzen, die darauf abzielen, eine LoÈsung durch Ver-
handlungen, eine friedliche LoÈsung des Konflikts herbei-
zufuÈhren. Wir stehen dem positiv gegenuÈber und sind da-
zu bereit. PraÈsident Kliridis hat seine Position sehr klar
zum Ausdruck gebracht.

Der Vorschlag einer vollstaÈndigen Entmilitarisierung Zy-
perns, der im Rahmen dieser Verhandlungen gemacht
worden ist, ist eine sehr positive Perspektive, um jedem
Problem aus dem Weg zu gehen. Auch trifft die angebli-
che Bedrohung der TuÈrkei durch die Installierung eines
elementaren Abwehrsystems in Zypern auf keinen Fall
zu, hoÈchstens als Alibi, um zu verdecken, daû in den
sechs oder zehn Monaten vorher in Nordzypern eine Stei-
gerung des Kampf- und Feuerpotentials stattgefunden hat,
uÈber die die dortigen BesatzungskraÈfte verfuÈgen.

Von griechischer Seite her sind wir bereit, durch eine Un-
terstuÈ tzung der Verhandlungen eine bessere Ausgangsba-
sis fuÈ r eine zukuÈnftige LoÈsung des Problems zu schaffen.
± Danke schoÈn.

Tageso rdnungspunk t

Die ZentraleuropaÈische Initiative

(Drucksache 1605)

Berichterstatter:
Abg. Vera Squarcialupi (Italien)

R ich t l i n i e 104 (1998)

betr. die ZentraleuropaÈische Initiative

Die Versammlung,

(i) in Kenntnis der positiven Rolle, die die Gremien der
subregionalen Zusammenarbeit bei der StaÈrkung der
StabilitaÈt und der Sicherheit in Europa spielen;

(ii) unter Betonung dessen, daû es politisch wichtig ist,
daû die Vertreter der nationalen Parlamente derjeni-
gen Mitgliedstaaten, die an dieser Zusammenarbeit
beteiligt sind, an den AktivitaÈten dieser Gremien
teilnehmen;

(iii) den Ausbau der Zusammenarbeit zwischen diesen
Institutionen begruÈûend und ihre UnterstuÈ tzung fuÈ r
die Ziele zum Ausdruck bringend, die im Rahmen
der Monaco-Konferenz uÈber ,,Verfahren subregio-
naler wirtschaftlicher Zusammenarbeit ± ein Beitrag
fuÈ r die neue europaÈische Architektur`̀ festgelegt
wurden;

(iv) den Wunsch zum Ausdruck bringend, daû der Pro-
zeû der Erweiterung der EuropaÈischen Union und
des Atlantischen BuÈndnisses keine neuen Trennli-
nien zwischen den Staaten Europas schafft;

(v) sowohl die stabilisierende Rolle der ZentraleuropaÈi-
schen Initiative in SuÈdosteuropa als auch ihren Bei-
trag zum Prozeû des Wiederaufbaus in Bosnien und
Herzegowina begruÈûend;

(vi) unter Betonung der Notwendigkeit, den Friedens-
prozeû des Dayton-Abkommens innerhalb einer an-
gemessenen Frist vollstaÈndig umzusetzen mit dem
Ziel, die Hindernisse, die dem Aufbau der Bezie-
hungen zwischen Kroatien und Bosnien und Herze-
gowina auf der einen Seite und der EuropaÈischen
Union auf der anderen Seite entgegenstehen, zu
uÈberwinden;

(vii) besorgt uÈber den Mangel an Fortschritten bei der
Beilegung der Krise in der Provinz Kosovo in Ser-
bien;

(viii) ihre UnterstuÈ tzung zum Ausdruck bringend fuÈr die
AktivitaÈten, die die PolizeikraÈfte der in dem Multi-
nationalen Beratenden Polizeikontingent (MAPE)
vertretenen WEU-Staaten im Hinblick darauf unter-
nommen haben, die Lage in Albanien zu stabilisie-
ren;

(ix) den Wunsch zum Ausdruck bringend, daû die WEU
eine aktive Rolle in dem vom Dayton-Abkommen
eingerichteten Friedensprozeû spielen moÈge, indem
sie die AktivitaÈten der SFOR ergaÈnzt;

(x) unter Betonung der Bedeutung der kuÈrzlich erfolg-
ten Bildung einer regionalen multinationalen leich-
ten Infanterietruppe durch Italien, Slowenien und
Ungarn, der sich RumaÈnien in KuÈrze anschlieûen
wird (Mitgliedsstaaten der WEU mit unterschiedli-
chem Status), die dadurch einen Beitrag leisten zur
StaÈrkung des Vertrauens und der SolidaritaÈt, und ein
schnelleres Eingreifen ermoÈglichen, in den Gebieten
Mittel- und SuÈdosteuropas sowie der CEI und der
Partnerschaft fuÈ r den Frieden neuen Auftrieb verlei-
hen;

(xi) die Auffassung vertretend, daû die subregionale Zu-
sammenarbeit in potentiellen Krisenbereichen gefoÈ r-
dert werden sollte mit besonderem Augenmerk auf
die Region des Kaukasus und des Kaspischen Mee-
res,

WEIST IHREN PRAÈ SIDIALAUSSCHUSS AN,

1. eine Stellungnahme abzugeben in bezug darauf, ob es
zweckdienlich ist, einen geschaÈftsordnungsmaÈûigen
Rahmen zur StaÈrkung der Beziehungen zu den subre-
gionalen interparlamentarischen Versammlungen zu
setzen;
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2. eine Stellungnahme abzugeben zu den Zielen und Mo-
dalitaÈten einer Zusammenarbeit mit der Parlamentari-
schen Konferenz der ZentraleuropaÈischen Initiative bei
Angelegenheiten von gemeinsamem Interesse und ins-
besondere bei Sicherheitsproblemen in SuÈdosteuropa;

3. in das Verzeichnis der BeratungsgegenstaÈnde der Ver-
sammlung einen Bericht uÈber die potentiellen Krisensi-
tuationen im Kaukasus und in der Region des Kaspi-
schen Meeres aufzunehmen, uÈber die Organisation der
Sicherheit in dieser Region und die Folgen der regiona-
len Entwicklung fuÈr die europaÈische Sicherheit;

4. die Folgemaûnahmen in bezug auf die Richtlinien
Nr. 90 betr. die parlamentarische Zusammenarbeit mit
den Staaten Mitteleuropas, Nr. 96 betr. die Baltische
Versammlung und Nr. 100 betr. die parlamentarische
Zusammenarbeit im Schwarzmeerraum zu uÈberpruÈ fen.

Tageso rdnungspunk t

Ansprache des rumaÈnischen
Verteidigungsministers Victor Babiuc

(Themen s.S. 11)

Tageso rdnungspunk t

Die Versammlung der WEU
und die parlamentarische Dimension
der europaÈischen Sicherheitspolitiken

(Drucksache 1604)

Berichterstatter:
Abg. Eisso Woltjer (Niederlande)

En t sch l i eûung 100 (1998)

betr. die Versammlung der WEU
und die parlamentarische Dimension
der europaÈischen Sicherheitspolitiken

Die Versammlung,

(i) unter Betonung der Notwendigkeit einer staÈrkeren
Einbindung der nationalen Parlamente in die Gestal-
tung der Sicherheitspolitiken in Europa;

(ii) jedoch feststellend, daû die Versuche, die Aktionen
der nationalen Parlamente der Mitgliedstaaten der
WEU und der EuropaÈischen Union innerhalb der
Konferenz der Europa-AusschuÈsse (COSAC) zu ko-
ordinieren, gescheitert sind;

(iii) unter Betonung der Notwendigkeit, die Kontakte
zwischen den AuswaÈrtigen AusschuÈssen und den
VerteidigungsausschuÈssen der nationalen Parla-
mente der Mitgliedstaaten der WEU und der Euro-
paÈischen Union sowie die Kontakte zum EuropaÈi-
schen Parlament auszubauen und den Informations-
austausch zu verbessern;

(iv) in Kenntnis der wachsenden Rolle, die die europaÈi-
schen interparlamentarischen Versammlungen bei
der Suche nach LoÈsungen fuÈ r Sicherheitsprobleme
in Europa, vor allem in Mittel-, Ost- und SuÈdosteu-
ropa, spielen;

(v) unter Betonung der Notwendigkeit, die parlamenta-
rische Dimension des euro-mediterranen Dialogs
auszubauen;

(vi) die Auffassung vertretend, daû die wirtschaftliche
und soziale Entwicklung, die Achtung der Men-
schenrechte und der Rechte nationaler Minderheiten
sowie Umweltthemen bei der Gestaltung der Sicher-
heitspolitiken in Europa beruÈcksichtigt werden muÈs-
sen;

(vii) unter Betonung der Notwendigkeit, daû die Ver-
sammlung der WEU, die Parlamentarische Ver-
sammlung des Europarats und die der OSZE, die
Nordatlantische Versammlung sowie das EuropaÈi-
sche Parlament gemeinsame UÈ berlegungen anstellen
im Hinblick darauf festzustellen, was erforderlich ist
fuÈ r die Erarbeitung eines Entwurfs fuÈ r die Koordi-
nierung ihrer AktivitaÈten mit dem Ziel der Schaf-
fung eines Sicherheitssystems fuÈ r Europa;

(viii) in Anerkennung der positiven Auswirkungen subre-
gionaler interparlamentarischer Versammlungen auf
die politische und wirtschaftliche Stabilisierung und
auf die Sicherheit in den Regionen der Ostsee, der
Nordsee und in Mittel- und SuÈdosteuropa;

(ix) mit Interesse die Entwicklung der Zusammenarbeit
zwischen diesen Institutionen verfolgend, die im
Oktober 1997 auf der Monaco-Konferenz uÈber
,,Verfahren der subregionalen wirtschaftlichen Zu-
sammenarbeit ± ein Beitrag zur neuen europaÈischen
Architektur`̀ eingeleitet wurde,

FORDERT DIE PARLAMENTE DER MITGLIED-
STAATEN, DER ASSOZIIERTEN MITGLIEDSTAA-
TEN, DER BEOBACHTER- UND DER ASSOZIIER-
TEN PARTNERSTAATEN SOWIE DAS EUROPAÈ I-
SCHE PARLAMENT AUF,

1. ihre AuswaÈrtigen AusschuÈsse und ihre Verteidigungs-
ausschuÈsse zu ermutigen, ihre Dialoge und Arbeitsbe-
ziehungen zu verstaÈrken;

2. UÈ berlegungen im Hinblick darauf anzustellen, ob es
zweckdienlich ist, ein der COSAC vergleichbares Gre-
mium fuÈr Kontakte zwischen ihren AuswaÈrtigen Aus-
schuÈssen und ihren VerteidigungsausschuÈssen einzu-
richten;

3. in UÈ bereinstimmung mit den in den einzelnen Parla-
menten angewandten Verfahren die Koordinierung der
AktivitaÈten der Delegationen bei der Versammlung der
WEU, bei der Parlamentarischen Versammlung des
Europarats und der der OSZE sowie bei der Nordatlan-
tischen Versammlung zu foÈ rdern;

4. Debatten in den nationalen Parlamenten und in inter-
parlamentarischen Gremien uÈber die Ziele, die Schwer-
punkte und die Ressourcen eines Sicherheitssystems
fuÈ r Europa und uÈber die Rolle der nationalen Parla-
mente in der europaÈischen Sicherheitsarchitektur anzu-
regen.
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Rich t l i n i e 105 (1998)

betr. die Versammlung der WEU
und die parlamentarische Dimension
der europaÈischen Sicherheitspolitiken

Die Versammlung,

(i) feststellend, daû die von den interparlamentarischen
Versammlungen geleistete Arbeit einen nuÈ tzlichen
Beitrag zur Entstehung und zur Erarbeitung eines
europaÈischen Vorgehens in bezug auf die Sicherheit
darstellt;

(ii) unter Betonung der politischen Bedeutung einer Be-
teiligung von Parlamentariern aus den Vereinigten
Staaten und aus Kanada an den AktivitaÈten einiger
dieser Institutionen;

(iii) den Wunsch zum Ausdruck bringend, daû der Pro-
zeû der Erweiterung der EuropaÈischen Union und
des Atlantischen BuÈndnisses keine neuen Trenn-
linien zwischen den Staaten Europas schafft;

(iv) die interparlamentarischen Versammlungen, deren
Mitglieder Vertreter der Parlamente aller europaÈi-
schen Staaten, der Vereinigten Staaten und Kanadas
sind, auffordernd, in diesem Sinne zu handeln;

(v) unter Betonung dessen, daû es fuÈ r die nationalen
Parlamente und ihre FachausschuÈsse wichtig ist, eng
in die AktivitaÈten dieser Institutionen eingebunden
zu sein;

(vi) die Auffassung vertretend, daû es wuÈnschenswert
waÈre, von Fall zu Fall eine Koordinierung der von
den interparlamentarischen Versammlungen ergrif-
fenen Initiativen im Bereich der KrisenverhuÈ tung
zu erwaÈgen mit dem Ziel, Krisensituationen anzu-
gehen oder LoÈsungen fuÈ r Probleme zu suchen, die
in bestimmten Regionen oder LaÈndern Europas exi-
stieren;

(vii) den Wunsch zum Ausdruck bringend, daû die Ar-
beitsbeziehungen zum EuropaÈischen Parlament auf
der Grundlage der Gegenseitigkeit ausgebaut wer-
den,

WEIST IHREN PRAÈ SIDIALAUSSCHUSS AN,

1. eine Stellungnahme in bezug darauf abzugeben, ob
es zweckdienlich ist, einen interparlamentarischen
Aktionsplan fuÈ r die Versammlung der WEU, die Par-
lamentarische Versammlung des Europarats, die der
OSZE sowie die Nordatlantische Versammlung vorzu-
schlagen, der folgendes umfassen koÈnnte:

(a) die Veranstaltung eines informellen jaÈhrlichen Tref-
fens der PraÈsidentschaften dieser Versammlungen;

(b) die Einrichtung regelmaÈûiger Kontakte und das
Treffen von Vereinbarungen uÈber den Austausch
von Informationen zwischen ihren Arbeitsaus-
schuÈssen;

(c) die Koordinierung ihrer AktivitaÈten im Bereich
der KrisenverhuÈ tung und das BemuÈhen um gemein-
same Standpunkte zu einer Krisensituation in
Europa oder anderswo in der Welt, die europaÈische
Interessen beruÈhren koÈnnte;

(d) die Einrichtung eines Computernetzwerkes fuÈ r den
Austausch von Daten der vier Versammlungen
untereinander, unter Verwendung der MoÈglichkei-
ten des Internets;

2. den Stand der Beziehungen zum EuropaÈischen Parla-
ment zu beurteilen und Ziele und Schwerpunkte festzu-
legen fuÈ r eine Zusammenarbeit zwischen dem EP und
der Versammlung der WEU;

3. den Stand der Beziehungen zum Kongreû der Ver-
einigten Staaten und zum kanadischen Parlament zu
beurteilen und die MoÈglichkeiten eines Ausbaus der
Kontakte zu diesen beiden Gremien zu untersuchen.

Drucksache14/12Deutscher Bundestag ± 14.Wahlperiode

31



Druck: Bonner Universitäts-Buchdruckerei, 53113 Bonn
Vertrieb: Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft mbH, Postfach 13 20, 53003 Bonn, Telefon: 02 28/3 82 08 40, Telefax: 02 28/3 82 08 44

ISSN 0722-8333


